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11/2016: Verordnung zur Anpassung der Höhe des Mindestlohns 

Verordnung vom 15.11.2016 

 

Inhalt: 

Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 8,84 Euro ab 01.01.2017 

 

 

 

10/2016: Gesetz zur Änderung des Arbeitsnehmerüberlassungsgesetzes und anderer 
Gesetze 

Neuregelung von Überlassungshöchstdauer, equal pay, Eindämmung von Scheinwerk-

verträgen, Informationsrechte des Betriebsrates 

Referentenentwurf vom 16.11.2015 

Referentenentwurf vom 17.02.2016 

Referentenentwurf vom 14.04.2016 

Kabinettsbeschluss vom 01.06.2016 

Gesetzentwurf vom 20.07.2016  (Bundestagsdrucksache 18/9232) 

Bundestagsanhörung zum Gesetzentwurf am 14.10.2016 und schriftliche Stellungnahmen von 

Verbänden und Einzelsachverständigen vom 14.10.2016 

Inkrafttreten: 01.04.2017 

  

Wesentliche Inhalte: 

Arbeitnehmerbezogene Überlassungshöchstdauer 

 Einführung einer Höchstdauer für die Überlassung an andere Betriebe von 18 Monaten 

Danach müssen Leiharbeitnehmer übernommen werden, wenn sie weiterhin dort arbeiten 

sollen. 

 Die Überlassungshöchstdauer ist arbeitnehmerbezogen und nicht arbeitsplatzbezogen. 

Einzelnen Überlassungszeiten sind zu addieren, wenn zwischen den Zeiten weniger als 

drei Monate liegen. Es zählen die Zeiten, die ab dem Inkrafttreten des Gesetzes entste-

hen. Als Einsatzzeiten gelten auch solche Zeiten, während der der Leiharbeitnehmer (pro 

forma) bei einer anderen Zeitarbeitsfirma angestellt ist, aber weiter in demselben Entleih-

betrieb arbeitet. 

 Tarifpartner können sich durch Tarifvertrag einer Einsatzbranche auf eine längere Über-

lassung einigen. Auch nicht tarifgebundene Entleiher können Leiharbeiter länger beschäf-

tigen: Entweder zeichnen sie einen Tarifvertrag mit einer Überlassungshöchstdauer mit-

tels Betriebsvereinbarung nach, oder sie nutzen eine Öffnungsklausel im Tarifvertrag. Vo-

raussetzung ist, dass der Tarifvertrag für die Einsatzbranche repräsentativ ist. 

 Gibt es die in einem Tarifvertrag per Öffnungsklausel vereinbarte Überlassungshöchst-

dauer nicht, können nichttarifgebundene Entleiher maximal 24 Monate vereinbaren. Für 

tarifgebundene Einsatzunternehmen gilt diese zeitliche Grenze nicht. 

http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl116s2530.pdf
http://www.portal-sozialpolitik.de/uploads/sopo/pdf/2015/2015-11-16_Referententwurf_AUEG_Werkvertraege.pdf
http://www.sozialpolitik-portal.de/uploads/sopo/pdf/2016/2016-02-17_Referentenentwurf_Leiharbeit_Werkvertraege.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/2016_04_BMAS_Entwurf_Gesetz_Arbeitnehmerueberlassung.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/2016_06_01_Kabinettsbeschluss_Leiharbeit_Werkvertraege.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/092/1809232.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/2016-10-14_Leiharbeit_u_Werkvertraege_Stellungnahmen.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/2016-10-14_Leiharbeit_u_Werkvertraege_Stellungnahmen.pdf


Arbeitsförderung/SGB III & Arbeitsrecht 6 

www.sozialpolitik-aktuell.de Institut Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen 

 

Equal pay 

 Grundsätzlich kann nur in den ersten neun Monaten der Überlassung vom Grundsatz der 

gleichen Bezahlung für gleiche Arbeit abgewichen werden. Auch hier ist die Regelung 

arbeitnehmerbezogen und nicht arbeitsplatzbezogen. 

 Branchenzuschlagstarifverträge, die eine stufenweise Angleichung der Vergütung regeln, 

können bis zu 15 Monate von Equal Pay befreien. Die Ausnutzung der längeren Abwei-

chung ist aber nur möglich, wenn die stufenweise Heranführung an das Entgelt der 

Stammbelegschaft spätestens nach einer Einarbeitungszeit von sechs Wochen beginnt. 

 

Verbot des Streikeinsatzes 

 Leiharbeitnehmer dürfen nicht während eines Streiks eingesetzt werden, wenn sie die Ar-

beit der streikenden Stammbelegschaft übernehmen. Dies gilt unabhängig davon, ob die 

Leiharbeitnehmer dem zustimmen. Sie dürfen aber in einem bestreikten Betrieb arbeiten, 

wenn sie keine Tätigkeiten von streikenden Beschäftigten ausführen. 

 

Verbot der verdeckten Arbeitnehmerüberlassung („Scheinwerkverträge“) 

 Die Überlassung von Arbeitnehmern muss im Vertrag ausdrücklich als solche bezeichnet 

werden. Verleiher und Entleiher begehen eine Ordnungswidrigkeit, wenn sie eine Arbeit-

nehmerüberlassung nicht offenlegen. Zum Beispiel bei Ketten-, Zwischen- oder Weiter-

verleih. Scheinwerkverträge und verdeckte Arbeitnehmerüberlassung sollen so verhindert 

werden. Ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung sind die Arbeitsverträge zwischen 

Zeitarbeitsfirma und Leiharbeitnehmer unwirksam und es besteht ein Arbeitsverhältnis 

zwischen Entleiher und Leiharbeitnehmer. 

 Im Bürgerlichen Gesetzbuch wird klargestellt, wer Arbeitnehmer ist und wer nicht. 

 

Festhaltenserklärung 

 Bei Arbeitnehmerüberlassung ohne Erlaubnis bzw. bei verdeckter Leiharbeit, fehlender 

Kenntlichmachung der Überlassung im Überlassungsvertrag und Überschreiten der Über-

lassungshöchstdauer von 18 Monaten ist das Arbeitsverhältnis zwischen Verleiher und 

Leiharbeitnehmer unwirksam. In all diesen Fällen entsteht ein Arbeitsverhältnis zwischen 

Entleiher und Leiharbeitnehmer. 

 Diese Rechtsfolgen treten allerdings nicht ein, wenn der Leiharbeitnehmer dem Übergang 

des Arbeitsvertrages innerhalb eines Monats nach dem für den Beginn der Überlassung 

vorgesehenen Zeitpunkt bzw. dem Überschreiten der Überlassungshöchstdauer wider-

spricht und erklärt, dass er an dem Arbeitsvertrag mit dem Verleiher festhält. Ein früher 

erklärter Widerspruch („auf Vorrat“) ist unwirksam. 

 

Information des Betriebsrates 

 Der Betriebsrat soll vor dem Einsatz von Leiharbeitnehmern und Werkauftragsnehmern 

umfassend informiert werden (Einsatzdauer, Aufgaben, Einsatzort etc.). 
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07/2016: Integrationsgesetz 

Bleiberecht bei Berufsausbildung, Arbeitsgelegenheiten, begrenzter Verzicht auf Vor-

rangprüfung, verbesserte Regeln für die Ausbildungsförderung 

Referentenentwurf vom 14.4.2016 

Eckpunkte Integrationsgesetz (Koalitionsausschuss am 13.4.2016) 

Entwurf einer Verordnung zum Integrationsgesetz vom 29.04.2016 

Gesetzentwurf der Fraktionen CDU/CSU und SPD vom 31.05.2016 (Bundestagsdrucksache 

18/8615) 

Gesetz vom 31.07.2016  

Inkrafttreten: Im Wesentlichen am 01.08.2016 

  

Wesentliche Inhalte (in Bezug auf den Arbeitsmarkt) 

 Geduldete bekommen ein Bleiberecht für die gesamte Dauer der Berufsausbildung und 

die anschließende Beschäftigung 

 Befristete Aussetzung der Vorrangprüfung abhängig von der regionalen Arbeitsmarktlage 

 Bundesprogramm "Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen" für 100.000 Arbeitsgelegenhei-

ten. 

 Die Bundesagentur für Arbeit verzichtet für drei Jahre abhängig von der regionalen Ar-

beitsmarktlage auf die Vorrangprüfung. 

 Ausweitung der Ausbildungsförderung für junge Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive 

und andere Schutzsuchende 

 

 

 

7/2016: Gesetz zur Stärkung der beruflichen Weiterbildung und des Versicherungs-
schutzes in der Arbeitslosenversicherung 

Weiterbildungsprämie, Flexibilisierung der Weiterbildungsförderung in KMU, Verlänge-

rung von Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung 

Gesetzentwurf vom 06.04.2016 (Bundestagsdrucksache 18/8042) 

Bundestagsanhörung am 09.05.2016: Schriftliche Stellungnahmen von Verbänden und Ein-

zelsachverständigen 

Gesetz vom 18.07.2016 

Inkrafttreten: 01.08.2016 bzw. 01.01.2017 

  

Wesentliche Inhalte: 

 Beschäftigte ohne Berufsabschluss können zur Vorbereitung auf eine abschlussbezogene 

berufliche Weiterbildung Förderleistungen zum Erwerb notwendiger Grundkompetenzen, 

insbesondere in den Bereichen Lesen, Schreiben, Mathematik und Informations- und 

http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/2016_04_BMAS_Integration_Asylsuchende_AM.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/2016_04_Eckpunkte_IntG.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/2016_04_RefEntw_Verordnung_Integrationsges.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/2016_05_BuReg_Integrationsgesetz31.05.16.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl116s1939.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/2016_04_BuRe_Gesetzentwurf_beruf.Weiterbildung.pdf
http://www.bundestag.de/blob/420430/2d02b611cbcc3e1d6cbe21e9edcb602b/materialzusammenstellung-data.pdf
http://www.bundestag.de/blob/420430/2d02b611cbcc3e1d6cbe21e9edcb602b/materialzusammenstellung-data.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%2527bgbl116s1710.pdf%2527%5d#__bgbl__%2F%2F*[%40attr_id%3D%27bgbl116s1710.pdf%27]__1470836655752
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Kommunikationstechnologien, erhalten, wenn dies für die erfolgreiche Teilnahme an einer 

Weiterbildungsmaßnahme erforderlich ist. 

 Weiterbildungsprämie: Zur Stärkung von Motivation und Durchhaltevermögen erhalten 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einer abschlussbezogenen Weiterbildung beim Be-

stehen einer durch Ausbildungsverordnung vorgeschriebenen Zwischenprüfung eine Prä-

mie von 1.000 Euro, beim Bestehen der Abschlussprüfung eine Prämie von 1.500 Euro. 

Die Neuregelung ist befristet für Maßnahmen, die bis zum 31. Dezember 2020 beginnen 

und wird evaluiert. 

 Die Weiterbildungsförderung für Beschäftigte in kleinen und mittleren Unternehmen, die 

für jüngere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter 45 Jahren bis Ende des Jahres 

2020 befristet ist, wird weiter flexibilisiert, indem nunmehr auch berufliche Weiterbildungen 

bezuschusst werden können, die außerhalb der Arbeitszeit stattfinden. 

 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Transfergesellschaften, die von Restrukturie-

rungsmaßnahmen betroffen sind, wird ein schnellerer Zugang zu beruflicher Weiterbil-

dung ermöglicht. Danach können notwendige Qualifizierungen von älteren Beschäftigten 

ab Vollendung des 45. Lebensjahres und von gering qualifizierten Beschäftigten bereits 

während der Zeit in einer Transfergesellschaft gefördert werden, wenn der Arbeitgeber 

mindestens 50 Prozent der Lehrgangskosten trägt. Die Fördermöglichkeit umfasst auch 

Maßnahmen, die zu einem Abschluss in einem Ausbildungsberuf führen. 

 Die mögliche Dauer von Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung, die 

bei einem Arbeitgeber durchgeführt werden, wird von sechs auf zwölf Wochen verlängert. 

Die Änderung gilt für Langzeitarbeitslose und Arbeitslose mit schwerwiegenden Vermitt-

lungshemmnissen. Diese Maßnahmen sollen insbesondere auch der Kompetenzfeststel-

lung, der Klärung eines anzustrebenden Zielberufs und eines Bildungsziels für eine mög-

liche Weiterbildung dienen. 

 

 

 

11/2014: Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Bezugsdauer für 
das Kurzarbeitergeld 

Verlängerung der Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes 

Verordnung vom 13.11.2012  

Inkrafttreten: 01.01.2015 

  

Inhalt: 

 Die verlängerte Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes von 6 auf (längstens) 12 Monate 

wird bis Ende 2015 beibehalten. 

 

 

 

  

http://www.bgbl.de/banzxaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__bgbl__%2F%2F*[%40attr_id%3D%27bgbl114s1749.pdf%27]__1420709730248
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08/2014: Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie (Tarifautonomiestärkungsgesetz) 

Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns von 8,50 € in Deutschland 

Referentenentwurf des BMAS vom 19.03.2014 

Gesetzentwurf (Kabinettsfassung) vom 02.04.2014 

Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 11.04.2014 (Bundesratsdrucksache 147/14) 

Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 28.05.2014 (Bundestagsdrucksache 18/1558) 

Bundestagsanhörung am 26.06.2014: Schriftliche Stellungnahmen von Verbänden und Ein-

zelsachverständigen (Ausschussdrucksache 18(11)148) 

 darunter Stellungnahme von: Gerhard Bosch, Claudia Weinkopf: Zur Einführung des ge-

setzlichen Mindestlohns von 8,50 € in Deutschland Expertise im Auftrag der Hans-Böck-

ler-Stiftung (Juni 2014) 

Gesetz vom 11.08.2014 

Inkrafttreten: 01.01.2015 

  

Wesentlicher Inhalt: 

Einführung eines allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns in Höhe von 8,50 Euro ab dem 

01.01.2015 mit Ausnahmen und Übergangsregelungen, die sich auf folgende Bereiche und 

Personengruppen beziehen: 

 Zeitungszusteller/innen: Für 2015 besteht Anspruch auf 75%, für 2016 auf 85% des Min-

destlohns. Ab 2017 beträgt der Mindestlohn 8,50 € 

 verpflichtende Praktika im Rahmen einer schulischen oder hochschulischen Ausbildung 

sowie freiwillige Praktika von bis zu 6 Wochen 

 Auszubildende, unabhängig vom Alter, im Rahmen einer beruflichen Ausbildung  

 Jugendliche bis 18 Jahre ohne Berufsabschluss (hier gibt es überhaupt keinen Mindest-

lohn, auch keinen abgesenkten) 

 Langzeitarbeitslose innerhalb der ersten 6 Monate einer Beschäftigung 

 ehrenamtlich Tätige 

 In Branchen, in denen (zu großen Teilen bereits vor der Einführung des gesetzlichen Min-

destlohns) allgemeinverbindliche tarifliche Mindestlöhne nach dem Entsendegesetz, Ar-

beitnehmerüberlassungsgesetz oder Tarifvertragsgesetz abgeschlossen worden sind, 

kann bis Ende 2017 vom gesetzlichen Mindestlohn nach unten abgewichen werden.  

 Die Höhe des Mindestlohns wird auf Vorschlag der ständigen Kommission der Tarifpartner 

(Mindestlohnkommission) durch Rechtsverordnung der Bundesregierung festgelegt. Die 

Kommission wird alle fünf Jahre durch die Bundesregierung neu berufen. Sie besteht aus 

einem Vorsitzen-den, je drei stimmberechtigten ständigen Mitgliedern der Arbeitnehmer- 

und der Arbeitgeberseite, sowie zwei Mitgliedern aus Kreisen der Wissenschaft ohne 

Stimmrecht (beratende Mitglieder). 

 Ablösung des 50%-Quorums für die Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen 

durch das Erfordernis des öffentlichen Interesses (gemeinsamer Antrag der Tarifparteien) 

sowie Öffnung des Geltungsbereiches des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes für alle Bran-

chen. 

http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Einkommen-Armut/Dokumente/2014_03_19_BMAS_Tarifautonomiestaerkungsgesetz_Referentenentwurf.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Einkommen-Armut/Dokumente/2014_04_BMAS_Tarifautonomiestaerkungsgesetz_Kabinettfassung.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Einkommen-Armut/Dokumente/2014_04_Gesetzentwurf_Bundesregierung.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Einkommen-Armut/Dokumente/2014_05_Gesetzentwurf_Bundesregierung.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Einkommen-Armut/Dokumente/2014_06_Tarifautonomiestaerkungsgesetz_Stellungnahmen.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Einkommen-Armut/Dokumente/2014_06_Tarifautonomiestaerkungsgesetz_Stellungnahmen.pdf
http://www.boeckler.de/pdf/p_arbp_304.pdf
http://www.boeckler.de/pdf/p_arbp_304.pdf
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%2527bgbl114s1348.pdf%2527%5d#__bgbl__%2F%2F*[%40attr_id%3D%27bgbl114s1348.pdf%27]__1485769240254
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10/2013: Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Bezugsdauer für 
das Kurzarbeitergeld 

Verlängerung der Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes 

Verordnung vom 31.10.2013  

Inkrafttreten: 07.11.2013 

 

Inhalt: 

 Die Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes wird weiter von 6 auf (längstens) 12 Monate 

verlängert. 

 

 

 

12/2012: Haushaltsbegleitgesetz 2013 - Artikel II (SGB III) 

Wegfall des Eingliederungsbeitrags der BA (Artikel II) 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/10588 vom 03.09.2012) 

Gesetz vom 20.12.2012  

Inkrafttreten: 01.01.2013 

 

Inhalt: 

 Der von der BA an den Bund zu leistende Eingliederungsbeitrag (Beteiligung an den Kos-

ten des SGB II) entfällt.  

 Zugleich Streichung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Arbeitsförderung 

 

 

 

12/2012: Verordnung über die Bezugsdauer für das Kurzarbeitergeld 

Verlängerung der Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes 

Verordnung vom 07.12.2012  

Inkrafttreten: 01.01.2013 

 

Inhalt: 

 Die Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes wird bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, 

deren Anspruch bis Ende 2013 entstanden ist, von 6 auf (längstens) 12 Monate verlängert. 

 

 

 

http://www.bgbl.de/Xaver/text.xav?bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'xavStartpage'%5D&wc=1&skin=WC#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl113s3905.pdf'%5D__1385390277978
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/105/1710588.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl112s2781.pdf'%5D__1385383710938
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/kuarbgeldfristv_2012/gesamt.pdf
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12/2012: Gesetz zu Änderungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung 

Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze auf 450 Euro, Spannweite der Midijob-Zone zwi-

schen 450 und 850 Euro 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/10773 vom 25.09.2012) 

Bundestagsanhörung zum Gesetzentwurf und zu den Anträgen von SPD, Die Linke, Bündnis 

90/Die Grünen am 22. 10.2012: Schriftliche Stellungnahme von Verbänden und Einzelsach-

verständigen, darunter Stellungnahmen von 

 Prof. Dr. Gerhard Bäcker/IAQ (Einzelsachverständiger): "Geringfügige Beschäftigung - 

Begrenzung statt Ausweitung" in: IAQ-Standpunkte 04/2012 und  

 Dr. Claudia Weinkopf/IAQ (Einzelsachverständige): "Minijobs" in: IAQ Standpunkte 

03/2012)  

Gesetz vom 05.12.2012  

Inkrafttreten: 01.01.2013 (mit Übergangsregelungen für bestehende Arbeitsverhältnisse) 

 

Wesentliche Inhalte: 

 Anhebung der Verdienstgrenze für die Minijob-Regelung von 400 auf 450 Euro im Monat.  

 Zugleich Anhebung des Beginns der Gleitzone von 401 auf 451 Euro und des Endes von 

800 auf 850 Euro.  

 (Neue) Mini-Jobs sind in der Gesetzlichen Rentenversicherung versicherungspflichtig. Zu 

den Regelungen bezüglich der Rentenversicherungspflicht siehe Neuregelungen 2012 

Rentenversicherung.. 

Grafische Darstellung der neuen Mini- und Midi-Zone und der entsprechenden Beitragssätze: 

Kommentierte Infografik  

 

 

 

07/2012: Psych-Entgeltgesetz, darin Art. 4a: Arbeitslosenversicherung 

Sonderregelung Anwartschaftszeiten Arbeitslosengeld 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/8986 vom 14.03.2012)  

Bundestagsanhörung zum Gesetzentwurf und zu den Anträgen von SPD, Die Linke, Bündnis 

90/Die Grünen zum Bereich "Schutzfunktion der Arbeitslosenversicherung" am 23.04.2012, 

Schriftliche Stellungnahme von Verbänden und Einzelsachverständigen 

 darunter Stellungnahme von Prof. Dr. Gerhard Bosch/IAQ (Einzelsachverständiger): 

"Kurzzeitbeschäftigte in der Arbeitsmarktpolitik besser absichern“ in: IAQ-Standpunkte 

01/2012 

Gesetz vom 21.07.2012  

Inkrafttreten: (Artikel 4a) 01.08.2012 

 

  

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/107/1710773.pdf
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a11/anhoerungen/2012/113_Sitzung/17_11_984.pdf
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a11/anhoerungen/2012/113_Sitzung/17_11_984.pdf
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a11/anhoerungen/2012/113_Sitzung/17_11_984.pdf
http://www.iaq.uni-due.de/iaq-standpunkte/2012/sp2012-04.pdf
http://www.iaq.uni-due.de/iaq-standpunkte/2012/sp2012-04.pdf
http://www.iaq.uni-due.de/iaq-standpunkte/2012/sp2012-03.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id='bgbl112s2474.pdf'%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl112s2474.pdf'%5D__1385383917690
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Finanzierung/Datensammlung/PDF-Dateien/abbII20.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/089/1708986.pdf
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a11/anhoerungen/2011/56_Sitzung/17_11_431.pdf
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a11/anhoerungen/2011/56_Sitzung/17_11_431.pdf
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a11/anhoerungen/2011/56_Sitzung/17_11_431.pdf
http://www.iaq.uni-due.de/iaq-standpunkte/2012/sp2012-01.php
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id='bgbl112s1613.pdf'%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl112s1613.pdf'%5D__1385384043861
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Inhalt: 

 Verlängerung der Sonderregelung zur Anwartschaftszeit auf die Versicherungsleistung 

Arbeitslosengeld. Die verkürzte Anwartschaftszeit von sechs Monaten gilt bis Ende 2014 

(zuvor begrenzt bis 01.08.2012). Voraussetzung: Die in der Rahmenfrist zurückgelegte 

Beschäftigung muss überwiegend aus versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis-

sen bestehen, die zeit- und zweckbefristet sind und bei denen die Beschäftigungstage auf 

nicht mehr als zehn (bislang sechs) Wochen im Voraus vertraglich festgelegt ist. 

 

 

 

11/2011: Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt (In-
strumentenreform) 

Neuordnung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente im SGB III und SGB II, Ausgaben-

einsparungen 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/6277 vom 24.06.2011) 

Gesetz vom 20.11.2011  

Bundestagsanhörung am 05.10.2011: Schriftliche Stellungnahme von Verbänden und Einzel-

sachverständigen 

Inkrafttreten: (Mit Ausnahmen) 01.04.2011  

 

Wesentliche Inhalte:  

SGB III 

 Der „Gründungszuschuss“ bei Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit wird in eine Er-

messensleistung umgewandelt. Die erste Förderphase (Zuschuss plus Pauschale von 

300 EUR) wird auf sechs (bisher: neun) Monate verkürzt und die zweite Förderphase (nur 

Pauschale) wird von sechs auf neun Monate verlängert. Der für den Bezug des Grün-

dungszuschusses mindestens erforderliche Restanspruch auf Alg wird auf 150 (bisher: 

90) Tage erhöht. 

 Die Regelungen zur „Weiterbildungsförderung älterer beschäftigter ArbN“ sowie zum „Ver-

mittlungsgutschein“ werden bis zum 31.03.2012 (bisher: 31.12.2011) verlängert und an-

schließend entfristet. 

 Die im Rahmen des Konjunkturpakets II 2009 eingeführten und mit dem Beschäftigungs-

chancengesetz bis Ende März 2012 verlängerten Erleichterungen für den Bezug von 

„Kug“ werden vorzeitig zum 31.12.2011 aufgehoben. 

 Die arbeitsmarktpolitischen Instrumente werden nach Unterstützungsleistungen geordnet, 

die für Ausbildung- und Arbeitsuchende in bestimmten Arbeitsmarktkontexten erforderlich 

werden können: 

- „Beratung und Vermittlung“, 

- „Aktivierung und berufliche Eingliederung“, 

- „Berufswahl und Berufsausbildung“, 

- „Berufliche Weiterbildung“, 

- „Aufnahme einer Erwerbstätigkeit“, 

http://www.aus-portal.de/media/1706277.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl111s2854.pdf'%5D__1385384969377
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/Anhoerung_Eingliederungschancen_Gesetz.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/Anhoerung_Eingliederungschancen_Gesetz.pdf
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- „Verbleib in Beschäftigung“, 

- „Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben“. 

 Die bisherige Aufteilung in Leistungen für ArbN, ArbGeb und Träger wird aufgegeben. 

 “Leistungen der Arbeitsförderung“ sind Leistungen nach Maßgabe des 3. und 4. Kapitels 

SGB III, „Leistungen der aktiven Arbeitsförderung“ sind Leistungen nach Maßgabe des 3. 

Kapitels SGB III und Alg bei beruflicher Weiterbildung. 

 Leistungen der aktiven Arbeitsförderung sind „Ermessensleistungen“ mit Ausnahme: des 

Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheins (AV-Gutschein), der Berufsausbildungsbeihilfe 

während der ersten Berufsausbildung oder einer berufsvorbereitenden Bildungsmaß-

nahme, der Leistung zur Vorbereitung auf den nachträglichen Erwerb des Hauptschulab-

schlusses oder eines gleichwertigen Schulabschlusses im Rahmen einer berufsvorberei-

tenden Bildungsmaßnahme, der Weiterbildungskosten zum nachträglichen Erwerb des 

Hauptschulabschlusses oder eines gleichwertigen Schulabschlusses, des Kug bei Ar-

beitsausfall, des Wintergeldes, der Leistungen zur Förderung der Teilnahme an Transfer-

maßnahmen, der besonderen Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und- des Alg bei 

beruflicher Weiterbildung. 

 „Entgeltersatzleistungen“ sind: Alg bei Arbeitslosigkeit und bei beruflicher Weiterbildung, 

Teil-Alg bei Teilarbeitslosigkeit, Ügg bei Teilnahme an Maßnahmen zur Teilhabe am Ar-

beitsleben, Kug bei Arbeitsausfall, Insolvenzgeld bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitge-

bers. 

 Der „Eingliederungsgutschein für ältere ArbN“ (eingeführt 2008) wird abgeschafft. 

 Der bis zum 31.03.2012 befristete „Vermittlungsgutschein für Arbeitsuchende“ geht in den 

neuen „AV-Gutschein“ auf. Die Voraussetzungen für die Erlangung des bisherigen Ver-

mittlungsgutscheins, die sich nicht am individuellen Unterstützungsbedarf, sondern an 

Leistungsbezug und Dauer der Arbeitslosigkeit orientiert haben, entfallen zugunsten einer 

am Einzelfall ausgerichteten Förderentscheidung. Mit dem AV-Gutschein legt die AA dem 

individuellen Handlungsbedarf entsprechend Maßnahmeziel und -inhalt fest. Die AA kann 

den AV-Gutschein zur Sicherstellung einer wirtschaftlichen Mittelverwendung zeitlich be-

fristen sowie regional beschränken. Wenn es für die berufliche Eingliederung erforderlich 

ist, kann die AA mehrere AV-Gutscheine mit unterschiedlichen Maßnahmezielen an die 

Förderberechtigten ausgeben.  

 Die „Weiterbildungsförderung von älteren ArbN“ (nach Art. 1 verlängert bis 31.03.2012) 

wird entfristet. Zugleich wird sie flexibler ausgestaltet, indem der BA auch die Möglichkeit 

einer anteiligen Förderung bei der Übernahme der Weiterbildungskosten eröffnet wird. 

 Die „Eingliederungszuschüsse“ (Egz) werden neu strukturiert und vereinheitlicht. Dabei 

wird die maximale Förderdauer für besonders betroffene schwerbehinderte Menschen un-

abhängig vom Alter von 36 Monaten auf 60 Monate erhöht. Bisher galt eine Förderdauer 

von bis zu 60 Monaten nur für schwerbehinderte ArbN, die das 50. Lebensjahr vollendet 

haben. Die maximale Förderdauer von 96 Monaten für besonders betroffene schwerbe-

hinderte Menschen, die das 55. Lebensjahr vollendet haben, bleibt unverändert erhalten. 

Die Absenkung der Förderung (grundsätzlich bis zu 50% des zu berücksichtigenden Ar-

beitsentgelts – bei behinderten/schwerbehinderten Menschen bis zu 70%) nach Ablauf 

von zwölf Monaten (für besonders betroffene schwerbehinderte Menschen: 24 Monaten) 

wird einheitlich auf zehn Prozentpunkte jährlich festgelegt; infolge der Kürzung darf die 

Höhe des Egz 30% des zu berücksichtigenden Arbeitsentgelts nicht unterschreiten. 
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 Die Förderung einer vom ArbGeb durchgeführten „betrieblichen Einstiegsqualifizierung“ 

(Zuschüsse zur Vergütung bis zu einer Höhe von 216 EUR monatlich zzgl. eines pauscha-

lierten Anteils am durchschnittlichen Gesamt-SV-Beitrag des Auszubildenden für eine 

Dauer von 6 bis 12 Monaten) wird mit der Laufzeit des Nationalen Paktes für Ausbildung 

und Fachkräftenachwuchs (Ausbildungspakt) synchronisiert, der bis zum Jahr 2014 be-

fristet ist. 

 Künftig werden grundsätzlich nur noch solche „Träger zur Erbringung von Arbeitsmarkt-

dienstleistungen“ zugelassen, die ein System zur Sicherung der Qualität anwenden und 

einen Qualitätsnachweis in Form einer externen Zulassung erbringen (bisher nur bei der 

Förderung der beruflichen Weiterbildung, für die auch künftig weitergehende Anforderun-

gen bestehen). Zum Zulassungsverfahren von Trägern und Maßnahmen werden wesent-

liche Bestimmungen von der Anerkennungs- und Zulassungsverordnung Weiterbildung 

(AZWV) in das SGB III überführt und damit für alle Träger und in Bezug genommene 

Maßnahmen auf eine einheitliche gesetzliche Grundlage gestellt. Außerdem bedürfen 

künftig auch die Maßnahmen einer Zulassung, die mit Hilfe des neu eingeführten AV-

Gutscheins in Anspruch genommen werden können. Von diesen Regelungen sind Arb-

Geb ausgenommen, die ausschließlich betriebliche Maßnahmen oder betriebliche Teile 

von Maßnahmen durchführen. Sie bedürfen keiner Zulassung. 

 „Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen“ werden nicht mehr gefördert. 

 

SGB II 

 Bei den Leistungsgrundsätzen wird die Nachrangigkeit von Arbeitsgelegenheiten betont. 

Diese sind künftig lediglich für diejenigen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten einzuset-

zen, die keine Chance auf eine Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt haben. 

 Die „Instrumente der öffentlich geförderten Beschäftigung“ werden zu zwei Instrumenten 

zusammengefasst. Gefördert werden (a) „Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsent-

schädigung“ (also nicht mehr in der Entgeltvariante) und (b) „Arbeitsverhältnisse von zu-

gewiesenen Leistungsberechtigten durch Zuschüsse an deren ArbGeb“ (bisher: Beschäf-

tigungszuschuss bzw. Arbeitsgelegenheiten in der Entgeltvariante). Eine Integration in 

den allgemeinen Arbeitsmarkt steht im Vordergrund. Künftig sollen daher vor dem Einsatz 

von Arbeitsgelegenheiten und der Förderung von Arbeitsverhältnissen die Pflichtleistung 

der Vermittlung sowie die Ermessensleistungen zur Eingliederung, die auf eine unmittel-

bare Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt zielen, vorrangig genutzt werden. 

 Die individuelle Zuweisungsdauer in Arbeitsgelegenheiten wird auf insgesamt 24 Monate 

innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren begrenzt (gilt für Zuweisungen nach Inkrafttre-

ten der Neuregelung).  

 Die Förderung von Arbeitsverhältnissen erfolgt in Abhängigkeit von der individuellen Leis-

tungsfähigkeit bis zu 75% des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts (das sind das zu 

zahlende Arbeitsentgelt ohne einmalig gezahltes Arbeitsentgelt sowie der pauschalierte 

Anteil des ArbGeb am Gesamt-SV-Beitrag abzüglich des Beitrags zur BA) und – bezogen 

auf die geförderte Person – höchstens für eine Dauer von 24 Monaten innerhalb eines 

Zeitraums von 5 Jahren. Die Förderung ist durch ein Budget begrenzt. Höchstens 5% der 

auf ein Jobcenter entfallenen Eingliederungsmittel können für die Förderung von Arbeits-

verhältnissen eingesetzt werden. Die BA soll Zugewiesene umgehend abberufen, wenn 

sie diese in Arbeit oder Ausbildung vermitteln kann; Zugewiesene können ihrerseits das 
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Arbeitsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist beenden, wenn sie eine Arbeit 

oder Ausbildung aufnehmen. 

 Im Rahmen der „freien Förderung“ wird das Aufstockungs- und Umgehungsverbot („Maß-

nahmen dürfen gesetzliche Leistungen nicht umgehen oder aufstocken“) für den Perso-

nenkreis der Langzeitarbeitslosen vollständig aufgehoben (bisher nur für Langzeitarbeits-

lose, bei denen in angemessener Zeit von in der Regel sechs Monaten nicht mit Aussicht 

auf Erfolg auf einzelne Gesetzesgrundlagen des SGB II oder SGB III zurückgegriffen wer-

den kann). 

 

 

 

04/2011: Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 

Lohnuntergrenze bei der Leiharbeit, Verhinderung von Missbrauch 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/4804 vom 17.02.2012)  

Gesetz vom 28.04.2011 

Bundestagsanhörung am 21.03. 2011: Schriftliche Stellungnahme von Verbänden und Sach-

verständigen 

 darunter Stellungnahme von Prof. Dr. Gerhard Bosch/IAQ (Einzelsachverständiger): 

„Missbrauch von Leiharbeit verhindern“, in: IAQ-Standpunkte 02/2011 

Inkrafttreten: 01.05.2011/01.12.2011  

 

Wesentliche Inhalte: 

 Ausweitung der Erlaubnispflicht: Umsetzung der Richtlinie 2008/104/EG; für die Erlaub-

nispflicht ist nicht mehr die Gewerbsmäßigkeit, sondern die wirtschaftliche Tätigkeit maß-

gebend. Eine Erlaubnis ist danach notwendig, selbst wenn das Unternehmen keine Ge-

winnerzielungsabsicht hat; konzerninterne Verleihungen ohne gewerblichen Zweck unter-

liegen der Erlaubnispflicht. 

 Vorübergehende Überlassung: Ergänzung § 1 Abs. 2 AÜG "Die Überlassung von Arbeit-

nehmern an Entleiher erfolgt vorübergehend". Das Gesetz sieht allerdings keine 

Höchstüberlassungsfristen vor.  

 Lohnuntergrenze: Vom Grundsatz des Equal-Pay kann durch Tarifvertrag abgewichen 

werden, jedoch ist eine von den vorschlagsberechtigten Tarifvertragsparteien ausgehan-

delte Lohnuntergrenze zwingend einzuhalten. Diese Lohnuntergrenze wird mittels 

Rechtsverordnung über das BMAS erlassen. Wird diese Lohnuntergrenze durch einen 

Tarifvertrag unterschritten, sieht der neu gestaltete § 10 Abs. 4 AÜG als Rechtsfolge 

Equal-Pay vor. 

 Ausnahmen von Equal-Pay: Die bisher geltende Ausnahme vom Equal-Pay-Grundsatz für 

Arbeitslose, die für die Dauer von sechs Wochen als Leiharbeitnehmer beschäftigt werden 

und ein Entgelt in Höhe ihres bisherigen Arbeitslosengeldes bekommen. Abweichungen 

vom Grundsatz der Gleichbehandlung durch Tarifvertrag bleiben zugelassen. Allerdings 

ist eine abweichende tarifliche Regelung nur in den Grenzen der Lohnuntergrenze wirk-

sam und gilt nicht für Leiharbeitnehmer, die bei dem gleichen Arbeitgeber oder bei dem 

gleichen Konzern beschäftigt waren und in den letzten sechs Monaten vor der Entleihung 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/048/1704804.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5B@attr_id=%27bgbl111s0642.pdf%27%5D#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl111s0642.pdf'%5D__1385385184229
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a11/anhoerungen/2011/56_Sitzung/17_11_431.pdf
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a11/anhoerungen/2011/56_Sitzung/17_11_431.pdf
http://www.iaq.uni-due.de/iaq-standpunkte/2011/sp2011-02.pdf
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aus diesem Arbeitsverhältnis ausgeschieden sind (Drehtürklausel). Durch diese Regelung 

soll eine missbräuchliche unternehmens- oder konzerninterne Verleihung unter schlech-

teren Arbeitsbedingungen für die Leiharbeitnehmer verhindert werden. 

 

 

 

09/2010: Beschäftigungschancengesetz 

Verlängerung einzelner arbeitsmarktpolitischer Instrumente  

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/1945 vom 07.06.2010) 

Bundestagsanhörung am 05.07.2010: Schriftliche Stellungnahmen von Verbänden und Ein-

zelsachverständigen 

Gesetz vom 24.09.2010 

Inkrafttreten: 01.01.2011 

 

Wesentliche Inhalte: 

 Förderung älterer Arbeitnehmer: Die Förderung der beruflichen Weiterbildung beschäftig-

ter Arbeitnehmer ab dem 45. Lebensjahr, der Eingliederungszuschuss ab dem 50. Le-

bensjahr und die Entgeltsicherung ab dem 50. Lebensjahr werden bis Ende 2011 verlän-

gert.  

 Vermittlungsgutschein: Die Erprobungsdauer für den Vermittlungsgutschein wird bis Ende 

2011 verlängert. Die Ausgabe eines Vermittlungsgutscheins setzt künftig nur noch eine 

Dauer der Arbeitslosigkeit von sechs Wochen (bisher: zwei Monate) voraus.  

 Erweiterte Berufsorientierung für Jugendliche und Ausbildungsbonus: Die erweiterte Be-

rufsorientierung wird bis Ende 2013 verlängert. Dies gilt auch für die bis Ende 2010 be-

fristete Möglichkeit, bei Insolvenz, Stilllegung oder Schließung des ausbildenden Betrie-

bes einen Ausbildungsbonus für das die Ausbildung fortführende Ausbildungsverhältnis 

zu zahlen. 

 Erleichterte Voraussetzungen bei Kurzarbeit: Die im Rahmen des Konjunkturpakets II 

2009 eingeführten Erleichterungen für den Bezug von Kug werden ebenfalls bis Ende 

März 2012 verlängert (bisher: Ende 2010); dies betrifft auch die mit dem Konjunkturpaket 

II eingeführte Möglichkeit des Kug-Bezugs durch Leih-ArbN. 

 Sonderregelungen zu Kurzarbeitergeld, Qualifizierung und Arbeitslosengeld: Verlänge-

rung bis Ende März 2012 (bisher: Ende 2010) . War es bislang für die volle Erstattung der 

SV-Beiträge in allen Betrieben eines ArbGeb ausreichend, wenn in mindestens einem Be-

trieb bereits sechs Monate lang Kurzarbeit durchgeführt wurde, so muss diese Vorausset-

zung künftig in jedem Betrieb separat erfüllt sein. Bezieher von Transfer-Kug sind ver-

pflichtet, sich von Beginn an bei der AA arbeitsuchend zu melden. Unverzüglich nach die-

ser Meldung hat die AA zusammen mit den Beziehern von Transfer-Kurzarbeitergeld eine 

Potenzialanalyse durchzuführen.  

 Kurzarbeit im Bereich der Leiharbeit, Weiterbildungsmöglichkeiten: Konjunkturelles Kurz-

arbeitergeld und Saison-Kurzarbeitergeld können auch weiterhin für Leiharbeitnehmer be-

zogen werden.  

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/019/1701945.pdf
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a11/anhoerungen/2010/28_Sitzung/17_11_231neu.pdf
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a11/anhoerungen/2010/28_Sitzung/17_11_231neu.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl110s1417.pdf'%5D__1385385413676
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 Entfall der Weiterbildungsförderung für Leiharbeitnehmer: Die im Rahmen des Konjunk-

turpaketes II eingeführten Sonderregelung zu den erweiterten Möglichkeiten der Weiter-

bildungsförderung von Leiharbeitnehmern bei Wiedereinstellung bei dem selben Verleiher 

und zur Förderung der beruflichen Weiterbildung beschäftigter Arbeitnehmer auch ohne 

erhöhtes Arbeitsmarktrisiko werden wieder aufgehoben. 

 

 

 

12/2009: Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Bezug von  
Kurzarbeitergeld 

Verlängerung der Kurzarbeit 

Inkrafttreten: 01.01.2010 

 

Inhalt: 

Ab dem 1.1.2010, befristet bis zum 31.12. 2010, wird der Bezug von Kurzarbeitergeld auf bis 

zu 18 Monate verlängert.  

Unternehmen die im Laufe des Jahres 2009 mit Kurzarbeit begonnen haben, kommt noch die 

vorhergehende Bezugsdauer von 24 Monaten zugute. 

 

 

 

07/2009: Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (Artikel 2) 

Erleichterter Zugang zum Arbeitslosengeld für kurzzeitig Beschäftigte, Erstattung der 

Arbeitgeberbeiträge bei Kurzarbeit 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/22596 vom 08.04.2009) 

Gesetz vom 15.07.2009  

Inkrafttreten: 01.08.2009 

 

Inhalt: 

 Für die Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen des Bezugs von Arbeitslosengeld reicht 

unter folgenden Bedingungen eine Vorversicherungszeit von sechs statt zwölf Monaten 

aus: Die in der Rahmenfrist zurückgelegten Beschäftigungstage müssen sich überwie-

gend aus versicherungspflichtigen Beschäftigungen ergeben, die auf nicht mehr als sechs 

Wochen im Voraus durch Arbeitsvertrag zeit- oder zweckbefristet sind. Das in den letzten 

zwölf Monaten erzielte Arbeitsentgelt darf die Bezugsgröße nicht übersteigen. 

 Nach Versicherungsverhältnissen mit einer Dauer von insgesamt mindestens 6, 8 oder 10 

Monaten beträgt die Anspruchsdauer auf Arbeitslosengeld entsprechend 3, 4 oder 5 Mo-

nate. 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/16/125/1612596.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl109s1939.pdf'%5D__1385385554052
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 In den Jahren 2009 und 2010 werden den Arbeitgebern bei durchgeführter Kurzarbeit ab 

dem siebten Monat die vollen von ihm zu tragenden Sozialversicherungsbeiträge in pau-

schalierter Form von der Bundesagentur für Arbeit erstattet. 

 

 

 

05/2009: Erste Verordnung zur Veränderung der Bezugsfrist von Kurzarbeitergeld 

Verlängerung der Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld 

Verordnung vom 29.05.2009 

Inkrafttreten: 01.07.2009 

 

Inhalt: 

 Befristet für die Antragstellung bis zum 31.12.2009 wird die Bezugsdauer für Kurzarbei-

tergeld von 18 auf 24 Monate verlängert. 

 

 

 

03/2009: Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland  
(Konjunkturpaket II) 

Artikel 10: Erleichterter Bezug von Arbeitslosengeld, Änderungen beim Kurzarbeiter-

geld, Qualifizierung 

Gesetz vom 02.03.2009 

Inkrafttreten: 01.07.2009  

 

Wesentliche Inhalte: 

 Bis Ende 2010 fällt für die Gewährung von Kurzarbeitergeld die Voraussetzung weg, dass 

im Kalendermonat mindestens ein Drittel der im Betrieb bzw. der Betriebsabteilung be-

schäftigten Arbeitnehmer von einem Entgeltausfall von mehr als 10 % betroffen sein 

muss. 

 Vom Arbeitgeber alleine zu tragenden Sozialversicherungsbeiträge werden ab 02/2009 

bis Ende 2010 auf Antrag hälftig durch die Bundesagentur für Arbeit in pauschalierter 

Form erstattet. Für Zeit einer Qualifizierung der Kurzarbeiter erfolgt eine volle Erstattung. 

 Auch Leiharbeitnehmer können ab 02/2009 bis Ende 2010 Kurzarbeitergeld erhalten. Ver-

einbarungen zum Ausschluss der gesetzlichen Vergütungsanspruchs werden ermöglicht. 

 Für die Wiedereinstellung von arbeitslosen Leiharbeitnehmern beim selben Verleiher wer-

den in den Jahren 2009 und 2010 Zuschüsse der BA zur Qualifizierung bereit gestellt. 

 Für bis Ende 2010 begonnene neu geförderter Umschulungen zu Alten- und Krankenpfle-

gern übernimmt die BA die vollständige Finanzierung.  

http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl109s1223.pdf%27%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl109s1223.pdf'%5D__1385385594006
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id='bgbl109s0416.pdf'%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl109s0416.pdf'%5D__1385385626702
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 Die Förderung der beruflichen Weiterbildung beschäftigter Arbeitnehmer wird auf alle Ar-

beitnehmer erweitert, deren Berufsausbildung und letzte öffentlich geförderte Weiterbil-

dung mindestens vier Jahre zurück liegt. 

 

 

 

12/2008: Gesetz zur Senkung des Beitragssatzes zur Arbeitsförderung 

Absenkung des Beitragssatzes 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/10806 vom 07.11.2008) 

Gesetz vom 20.12.2008 

Inkrafttreten: 01.01.2009 

Inhalt: 

 Absenkung des Beitragssatzes zur Arbeitslosenversicherung von 3,3 Prozent auf 3,0 

Prozent durch Gesetz zum 1. Januar 2009 und zusätzlich die vorübergehende Erhebung 

des Beitrags nach einem niedrigeren Beitragssatz von 2,8 Prozent vom 1. Januar 2009 

bis zum 30. Juni 2010 durch Rechtsverordnung.  

 

 

 

12/2008: Gesetz zur Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente 

Änderungen bei der Arbeitsvermittlung und der Arbeitsförderung für benachteiligte 

junge Menschen, Wegfall bisheriger arbeitsmarktpolitischer Instrumente 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/10810 vom 08.11.2008) 

Bundestagsanhörung am 24.11.2008: Schriftliche Stellungnahmen von Verbänden und Ein-

zelsachverständigen 

Gesetz vom 21.12.2008 

Inkrafttreten: 21.12.2008 

 

Wesentliche Inhalte: 

Effizientere und effektivere Arbeitsvermittlung 

 Potenzialanalyse und Eingliederungsvereinbarung: unverzügliche Potenzialanalyse des 

Ausbildungssuchenden/Arbeitsuchenden nach Meldung ersetzt bisheriges ‚Profiling‘; ver-

schärfte Verpflichtung zur Eigeninitiative 

 Agentur für Arbeit kann Vermittlungsprozess für maximal 12 Wochen aussetzen, sofern 

der Suchende seinen in der Eingliederungsvereinbarung festgelegten Pflichten nicht 

nachkommt; damit sind auch Sanktionen für Nichtleistungsbezieher im Vermittlungspro-

zess möglich 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/108/1610806.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl%5b&%5dstart=//*%5b@attr_id='bgbl108s2860.pdf'%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl108s2860.pdf'%5D__1385408118478
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/108/1610810.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/neuordnung_amp_Instrumente_Anhoerung.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/neuordnung_amp_Instrumente_Anhoerung.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id='bgbl108s2917.pdf'%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl108s2917.pdf'%5D__1385385755876
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 Förderung aus dem Vermittlungsbudget: Abschaffung/Zusammenfassung verschiedener 

Einzelvorschriften (v.a. alle Mobilitätshilfen sowie Zuschüsse zur Beratung/Vermittlung 

wie Bewerbungskosten etc.) Agenturen für Arbeit erhalten stattdessen fortan Vermitt-

lungsbudget, über welches sie zum Zweck der individuellen, zielgerichteten und unbüro-

kratischen Förderung eigenständig verfügen 

 Ausbau wirksamer Arbeitsmarktinstrumente: bisherige Maßnahmen der Arbeitsförderung 

werden teilweise gestrichen und in einem neuen Maßnahmetyp, den ‚Maßnahmen zur 

Aktivierung und beruflichen Eingliederung‘ zusammengefasst 

 Anspruch auf Vorbereitung auf einen Hauptschulabschluss im Rahmen einer berufsvor-

bereitenden Bildungsmaßnahme: gesetzlicher Anspruch für Auszubildende/Arbeitnehmer 

ohne Schulabschluss durch berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme auf nachträglichen 

Erwerb des Hauptschulabschlusses vorbereitet zu werden 

 Sonstige Aufwendungen: verbindliche Übernahme der Kosten für die Betreuung aufsichts-

bedürftiger Kinder Auszubildender in der Zeit einer beruflichen Ausbildung/berufsvorbe-

reitenden Bildungsmaßnahme (zuvor Kann-Regelung) 

 Maßnahmekosten: Vermittlungsprämie (an Träger der Maßnahme) von 2.000 € für die 

Vermittlung eines Teilnehmers einer berufsvorbereitenden Maßnahme in ein betriebliches 

Berufsausbildungsverhältnis 

 Ausbildungsbegleitende Hilfen und außerbetriebliche Berufsausbildung: Justierung aus-

bildungsbegleitender Hilfen für förderungsbedürftige Jugendliche durch eine außerbe-

triebliche Einrichtung. Förderung beginnt frühestens mit Aufnahme einer betrieblichen 

Ausbildung und endet spätestens sechs Monate nach Begründung eines Arbeitsverhält-

nisses. Angefangene Maßnahmen sind auch nach Abbruch der betrieblichen Ausbildung 

förderungsfähig - bei vorzeitiger Beendigung außerbetrieblicher Fördermaßnahmen hat 

der Träger der Maßnahme die bereits erfolgreich absolvierten Teile zu bescheinigen. 

 

Abschaffung unwirksamer/ungenutzter Instrumente 

 Personal-Service-Agenturen 

 Maßnahmen zur Eignungsfeststellung, Trainingsmaßnahmen 

 Aktivierungshilfen 

 Förderung der beruflichen Weiterbildung durch Vertretung (Job-Rotation) 

 Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung 

 Beschäftigung begleitende Eingliederungshilfen 

 Institutionelle Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung aus Mitteln der Arbeits-

losenversicherung 

 Neuordnung/Modifizierung der gesetzliche Grundlage bei der Erbringung von Eingliede-

rungsleistungen im Bereich der Grundsicherung (SGB II): 

 

Regelungen im SGB II 

 Leistungen zur Eingliederung:  Leistungen der Eingliederung für Empfänger des Arbeits-

losengeld II weiterhin Verweis auf das SGB III 
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 Festlegung der Leistungen der Arbeitsförderung/ihrer Konditionen für erwerbsfähige (be-

hinderte) Hilfebedürftige 

 auch im Regelkreis des SGB II freie Leistungen zur Eingliederung möglich (Verweis auf 

das in §45 SGB III festgelegte Vermittlungsbudget); dürfen Leistungen nach dem SGB II 

jedoch nicht aufstocken, ersetzen oder umgehen 

 Neuordnung/Ergänzung der Regelungen zusätzlicher Eingliederungsleistungen des SGB 

II, besonders der Leistungen zur Eingliederung von Selbstständigen 

 Existenzgründungen aus der Arbeitslosigkeit sind förderungsfähig, sofern eine externe, 

fachkundige Stellungnahme vorliegt, die die wirtschaftliche Tragfähigkeit der selbststän-

digen Tätigkeit bescheinigt 

 für die Beschaffung von Sachmitteln können Zuschüsse/Darlehen von bis zu 5.000 € ge-

währt werden (Ermessensleistung) 

 

 

 

04/2008: Siebtes Gesetz zur Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch und an-
derer Gesetze 

Verlängerung des Arbeitslosengeldbezugs für Ältere 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/7460 vom 11.12.2007) 

Bundestagsanhörung am 16.01.2008: Schriftliche Stellungnahmen von Verbänden und Ein-

zelsachverständigen 

Gesetz vom 08.04.2008 

Inkrafttreten: 01.01.2008 

 

Wesentlicher Inhalt: 

 Verlängerung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes:  

 bei einem Versicherungspflichtverhältnis von mindestens 30 Monaten innerhalb der 

letzten 5 Jahre und nach Vollendung des 50. Lebensjahres 15 (bislang 12) Monate, 

 bei einem Versicherungspflichtverhältnis von mindestens 36 Monaten innerhalb der 

letzten 5 Jahre und nach Vollendung des 55. Lebensjahres 18 Monate  

 bei einem Versicherungspflichtverhältnis von mindestens 48 Monaten innerhalb der 

letzten 5 Jahre und nach Vollendung des 58. Lebensjahres auf 24 (bislang 18) Monate 

 

 

 

  

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/074/1607460.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/Anhoerung_siebtes_sgbIII_aenderung.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/Anhoerung_siebtes_sgbIII_aenderung.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl108s0681.pdf'%5D__1385385857452
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12/2007: Sechstes Gesetz zur Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch  
und anderer Gesetze 

Beitragssatzabsenkung, Einführung eines Eingliederungsbeitrags 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/6741 vom 18.10.2007) 

Bundestagsanhörung am 13.11.2007: Schriftliche Stellungnahmen von Verbänden und Ein-

zelsachverständigen 

Gesetz vom 22.12.2007 

Inkrafttreten: 01.01.2008 

 

Wesentliche Inhalte: 

 Senkung des Beitragssatzes von 4,2 auf 3,3% des beitragspflichtigen Einkommens.  

 Die Beitragszahlungen des Bundes an die Bundesagentur für Arbeit für die Berücksichti-

gung von Kindererziehungszeiten entfallen 

 Einführung eines Eingliederungsbeitrags, nach dem die Bundesagentur für Arbeit ver-

pflichtet wird, sich zu 50 % an den Aufwendungen für Leistungen zur Eingliederung in 

Arbeit (SGB II) sowie den Verwaltungskosten der Grundsicherung für Arbeitsuchende zu 

beteiligen. Der Aussteuerungsbeitrag der BA an den Bund, der bisher beim Übertritt von 

Arbeitslosen in die Grundsicherung für Arbeitsuchende zu zahlen war, entfällt. 

 

 

 

10/2007: Viertes Gesetz zur Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch - Verbes-
serung der Qualifizierung und Beschäftigungschancen von jüngeren Menschen mit 
Vermittlungshemmnissen 

Einführung neuer arbeitsmarktpolitischer Instrumente zur Reduzierung der Jugendar-

beitslosigkeit 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/5714 vom 19.06.2007) 

Gesetz vom 10.10.2007 

Inkrafttreten: 01.10.2007   

 

Wesentliche Inhalte: 

Einstiegsqualifizierung 

 Übernahme des Bundessonderprogrammes der betrieblichen Einstiegsqualifizierung als 

Ermessensleistung für Arbeitgeber in das SGB III. 

 Arbeitgeber, die eine betriebliche Einstiegsqualifizierung durchführen, können durch Zu-

schüsse zur Vergütung bis zu einer Höhe von 192,- Euro monatlich zzgl. eines pauscha-

lierten Anteils am durchschnittlichen Gesamtsozialversicherungsbeitrag des Auszubilden-

den gefördert werden. 

 Förderdauer: zwischen sechs und 12 Monaten. 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/067/1606741.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/Anhoerung_sechstes_SGBIII-Aenderung.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/Anhoerung_sechstes_SGBIII-Aenderung.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl107s3245.pdf'%5D__1385385931917
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/057/1605714.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl107s2329.pdf'%5D__1385385981044
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 Voraussetzungen: Abschluss eines Ausbildungsvertrages (entsprechend § 26 BBiG), die 

Vorbereitung auf einen anerkannten Ausbildungsberuf und der Umfang eines Vollzeitar-

beitsverhältnisses (bzw. von mindestens 20 Wochenstunden bei Erziehungs- oder Pfle-

geaufgaben). 

 Förderfähig: bei der Agentur für Arbeit gemeldete Ausbildungsbewerber mit eingeschränk-

ten Vermittlungsperspektiven, die auch nach der bundesweiten Nachvermittlungsaktion 

keinen Ausbildungsplatz erworben haben, Auszubildende, die noch nicht in vollem Maße 

über die erforderliche Ausbildungsbefähigung verfügen, lernbeeinträchtigte und sozial be-

nachteiligte Auszubildende. 

 Sozialpädagogische Begleitung und organisatorische Unterstützung bei betrieblicher Be-

rufsausbildung und Berufsausbildungsvorbereitung 

 Ermessensleistung einer sozialpädagogischen Begleitung und Unterstützung lernbeein-

trächtigter und sozial benachteiligter Jugendlicher während einer Berufsausbildungsvor-

bereitung oder einer Einstiegsqualifizierung. 

 

Qualifizierungszuschuss für jüngere Arbeitnehmer 

 Ermessensleistung für Arbeitgeber, die Zuschüsse zur Eingliederung unter 25-Jähriger 

erhalten können, wenn diese vor Aufnahme der Beschäftigung mindestens 6 Monate ar-

beitslos waren, nicht über einen Berufsabschluss verfügen und im Rahmen des Arbeits-

verhältnisses qualifiziert werden. 

 Inhalt der Qualifizierung: betriebsnahe Vermittlung von „arbeitsmarktverwertbaren“ Kennt-

nissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten, die die Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern 

und auf einen beruflichen Abschluss vorbereiten können. 

 Förderungshöchstdauer: maximal 12 Monate. 

 Förderungshöhe: 50% des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgeltes, davon in der Regel 

35% als Zuschuss zum Arbeitsentgelt und mindestens 15% zweckgebunden für die Qua-

lifizierung des Arbeitnehmers; Soweit das regelmäßig gezahlte Arbeitsentgelt 1.000,- Euro 

überschreitet, bleibt der diesen Betrag überschreitende Teil bei der Berechnung des Zu-

schusses unberücksichtigt. 

 Hinzu kommen Qualifikationsinhalte, Rückzahlungsregelungen bei Nichterbringung sowie 

die zeitliche Begrenzung des Programmes bis zum Jahresende 2010. 

 

Eingliederungszuschuss für jüngere Arbeitnehmer 

 Ermessensleistung für Arbeitgeber, die Zuschüsse zur Eingliederung unter 25-Jähriger 

erhalten können, wenn diese vor Aufnahme der Beschäftigung mindestens sechs Monate 

arbeitslos waren. 

 Förderungshöhe: mindestens 25% und maximal 50% des berücksichtigungsfähigen Ein-

kommens. 

 Förderungshöchstdauer: maximal 12 Monate. 

 Regelungen des § 420o zum berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelt, zur Auszahlung 

des Zuschusses sowie zur Leistungsbefristung gelten entsprechend. 
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Erweiterte Förderung 

 Befristet bis zum Jahresende 2010 soll erprobt werden, inwieweit durch eine verbesserte 

Berufsorientierung Ausbildungsabbrüche vermieden werden können. 

 Berufsorientierungsmaßnahmen können demnach über einen Zeitraum von vier Wochen 

hinaus und außerhalb der unterrichtsfreien Zeit durchgeführt werden. 

 

 

 

03/2007: Gesetz zur Verbesserung der Beschäftigungschancen älterer Menschen 

Verbesserung der Beschäftigungslage und Erwerbsbeteiligung Älterer, Wiedereinglie-

derung älterer Arbeitsloser 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/3793 vom 12.12.2006) 

Bundestagsanhörung am 26.02.2007: Schriftliche Stellungnahmen von Verbänden und Ein-

zelsachverständigen  

Gesetz vom 19.04.2007 

Inkrafttreten: 01.05.2007 (mit Ausnahmen) 

 

Wesentliche Inhalte: 

Änderung im Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge 

 Die vom EuGH wegen Altersdiskriminierung abgewiesene Möglichkeit Beschäftigte ab 52 

Jahren sachgrundlos zu befristen, erhält einen Zusatz: künftig ist eine sachgrundlose Be-

fristung nur möglich, wenn vom Arbeitnehmer zuvor mindestens vier Monate Transferleis-

tungen als Lohnersatz bezogen wurden. 

 

Änderungen im SGB III 

 Die Weiterbildungsförderung Älterer wird durch Ausweitung auf Beschäftigte ausgeweitet, 

die in Betrieben mit bis zu 250 Arbeitnehmern arbeiten (vorher Betriebe bis zu 100 AN). 

 Geförderte Arbeitnehmer erhalten Bildungsgutscheine. 

 Verlängerung der Weiterbildungsförderung Älterer bis 2010. 

 Arbeitgebern wird ein Eingliederungszuschuss gezahlt, wenn sie ältere Arbeitnehmer (> 

50) einstellen, die zuvor mindestens 6 Monate arbeitslos waren, an Arbeitsmarktförder-

maßnahmen teilgenommen haben oder Transferkurzarbeitergeld bezogen haben. 

 Liegt ein Vermittlungshemmnis vor, kann die Förderung auch bereits vor Ablauf der sechs-

Monats-Frist beginnen. 

 Begründung der Förderung stets: Beschäftigungsverhältnis über mindestens 12 Monate. 

 Die Förderhöhe liegt zwischen 30- und 50 % berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts. 

Die Untergrenze von 30 % wird durch diese Gesetzeslage neu eingeführt. 

 Die Förderdauer wird auf bis zu 36 Monate ausgeweitet.  

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/037/1603793.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/Anhoerung_Beschaeftigungschancen_Aelterer.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/Anhoerung_Beschaeftigungschancen_Aelterer.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl107s0538.pdf'%5D__1385386062736
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 Die zeitliche Begrenzung des § 421f Abs. 3 SGB III bis Ende 2009 sowie die sachliche 

Orientierung auf Ältere schwerstbehinderte Arbeitnehmer wird abgelöst. Der Personen-

kreis (jetzt: alle besonders betroffenen schwerstbehinderten Menschen (§ 219 SGB III)) 

und die Dauer des Instruments wird damit ausgeweitet. Arbeitgeber sind dadurch künftig 

nicht mehr zur Rückzahlung der Eingliederungszuschüsse bei vorzeitiger Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses bei schwerstbehinderten Menschen sowie zur Nachbeschäftigung 

verpflichtet. 

 Die Mindest-Anspruchsdauer auf Arbeitslosengeld als Voraussetzung zum Bezug des 

sog. Kombilohn für Ältere wird von 180 auf 120 Tage gekürzt, wodurch der Personenkreis 

ausgeweitet wird. 

 Die Leistung wird erst ab einer Nettoentgeltdifferenz von 50 Euro bewilligt (vorher: ab dem 

ersten Euro).  

 Die Entgeltsicherung wird für zwei Jahre gewährt (vorher: Dauer des verbliebenen Ar-

beitslosenanspruchs) 

 Im ersten Förderjahr beträgt der Zuschuss 50% der Nettoentgeltdifferenz, im zweiten Jahr 

30%. Während des gesamten Förderzeitraumes werden die Rentenversicherungsbei-

träge auf 90 % des für das Arbeitslosengeld maßgeblichen Bemessungsentgelts aufge-

stockt. 

 Beschäftigung bei einem früheren Arbeitgeber ist möglich, wenn die Tätigkeit mindestens 

zwei Jahre zurückliegt (vorher: mindestens vier Jahre). 

 

 

 

12/2006: Gesetz über die Senkung des Beitrags zur Arbeitsförderung 

Absenkung des Beitragssatzes zur BA 

Gesetz vom 21.12.2006 

Inkrafttreten: 01.01.2007 

Inhalt: 

 Der Beitragssatz zur Bundesagentur für Arbeit wird ab 2007 auf 4,2% gesenkt - statt wie 

noch im Haushaltsbegleitgesetz 2006 vorgesehen auf 4,5%. 

 

 

 

07/2006: Haushaltsbegleitgesetz 2006 

Absenkung des Beitragssatzes zur BA, Beteiligung des Bundes 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/752 vom 17.03.2006) 

Gesetz vom 29.06.2006 

Inkrafttreten: 01.07.2006 

 

http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl%5b&%5dstart=//*%5b@attr_id='bgbl106s3286.pdf'%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl106s3286.pdf'%5D__1385409721659
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/007/1600752.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl%5b&%5dbk=Bundesanzeiger_BGBl%5b&%5dstart=//*%5b@attr_id='bgbl106s1402.pdf'%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl106s1402.pdf'%5D__1385408829187
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Wesentliche Inhalte: 

 Der Beitragssatz zur Bundesagentur für Arbeit wird ab 2007 von 6,5% auf 4,5% gesenkt. 

 Beteiligung des Bundes an den Kosten der Arbeitsförderung. Ab 2007 Wegfall der Defizi-

thaftung des Bundes und Übergang zu Liquiditätshilfen (zinslose Darlehen), die zurück-

gezahlt werden müssen, wenn die Einnahmen der BA die Ausgaben übersteigen. 

 Anhebung des pauschalen Beitragssatzes der Arbeitgeber für geringfügig Beschäftigte 

(außerhalb von Privathaushalten) von 25% auf 30%. Anpassungen in der Gleitzone. 

 

 

 

04/2006: Gesetz zur Förderung der ganzjährigen Beschäftigung 

Einführung eines Saison-Kurzarbeitergeldes, Wegfall Winterausfallgeld, umlagefinan-

zierte ergänzende Leistungen 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/429 vom 24.01.2006) 

Bundestagsanhörung am 13.02.2006: Schriftliche Stellungnahmen von Verbänden und Ein-

zelsachverständigen 

Gesetz vom 24.04.2006  

Inkrafttreten: 01.04.2006 

 

Wesentliche Inhalte: 

Saison-Kurzarbeitergeld 

 Das Winterausfallgeld wird aufgehoben. Arbeitnehmer haben in der Zeit vom 01.12. bis 

31.03. (Schlechtwetterzeit) Anspruch auf Saison-Kurzarbeitergeld, wenn 

 sie in einem Betrieb beschäftigt sind, der dem Baugewerbe oder einem Wirtschafts-

zweig angehört, der von saisonbedingtem Arbeitsausfall betroffen ist,  

 der Arbeitsausfall erheblich ist, 

 die betrieblichen und persönlichen Voraussetzungen für die Gewährung von Kurzar-

beitergeld (vgl. dazu die modifizierten §§ 171, 172 SGB III) erfüllt sind  

 und der Arbeitgeber den Arbeitsausfall der zuständigen Agentur für Arbeit angezeigt 

hat. 

 Eine Anzeige ist aber dann nicht erforderlich, wenn der Arbeitsausfall auf unmittelbar 

witterungsbedingten Gründen beruht. 

 

Umlagefinanzierte ergänzende Leistungen 

 Weitere Anreize zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit sollen die ergänzenden Leistungen 

des Zuschuss-Wintergeldes, des Mehraufwands-Wintergeldes sowie der Erstattung der 

Beiträge zur Sozialversicherung setzen.  

 Voraussetzung für die Gewährung dieser Leistungen an Arbeitnehmer und Arbeitgeber 

eines bestimmten Wirtschaftszweiges: 

 Einführung einer Umlage zur Aufbringung der erforderlichen Mittel, an deren Finanzie-

rung auch die Arbeitnehmer beteiligt werden können.  

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/16/004/1600429.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/Anhoerung_Saison_Kug.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/Anhoerung_Saison_Kug.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl106s0926.pdf'%5D__1385386157063
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 Festlegung des genauen Leistungsspektrums der ergänzenden Leistungen auf Basis 

einer Vereinbarung der Tarifpartner in den jeweiligen Wirtschaftszweigen. Diese Ver-

einbarung wird dann durch Rechtsverordnung umgesetzt.  

 Zuschuss-Wintergeld bis zu 2,50 Euro je ausgefallener Arbeitsstunde, wenn zu deren 

Ausgleich Arbeitszeitguthaben aufgelöst und die Inanspruchnahme von Saison-Kurzar-

beitergeld vermieden wird.  

 Mehraufwands-Wintergeld wird in Höhe von 1,- Euro für jede Zeit vom 15.12. bis zum 28. 

bzw. 29.02. geleistete berücksichtigungsfähige Arbeitsstunde an Arbeitnehmer gewährt, 

die auf einem witterungsabhängigen Arbeitsplatz beschäftigt sind. Berücksichtigungsfähig 

sind im Dezember bis zu 90, im Januar und Februar jeweils bis zu 180 Arbeitsstunden.  

 Danach werden auf Antrag die von den Arbeitgebern allein zu tragenden Beiträge zur 

Sozialversicherung für Bezieher von Saison-Kurzarbeitergeld erstattet. Arbeitgeber kön-

nen damit von den Kosten der Weiterbeschäftigung ihrer Belegschaft in den Wintermona-

ten weitgehend entlastet werden. 

 

 

 

12/2005: Fünftes Gesetz zur Änderung des SGB III und anderer Gesetze 

Verlängerung von befristeten Instrumenten der aktiven Arbeitsmarktpolitik 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/109 vom 29.11.2005)  

Bundestagsanhörung am 12.12.2005: Schriftliche Stellungnahmen von Verbänden und Ein-

zelsachverständigen 

Gesetz vom 22.12.2005 

Inkrafttreten: 01.01.2006 

 

Wesentliche Inhalte:  

Verlängerung von befristeten Instrumenten der aktiven Arbeitsmarktpolitik 

 Verlängerung folgender Instrumente der aktiven Arbeitsmarktförderung bis zum Jahres-

ende 2007: 

 Beauftragung von Trägern mit Eingliederungsmaßnahmen  

 Entgeltsicherung für ältere Arbeitnehmer 

 Übernahme der Beiträge zur Arbeitsförderung bei Beschäftigung älterer Arbeitnehmer 

 Verlängerung des Existenzgründungszuschusses („Ich AG“) bis Ende Juli 2006. Eine Zu-

sammenführung mit Überbrückungsgeld zu einem einheitlichen Instrument der Förderung 

von Existenzgründung aus Arbeitslosigkeit soll ab diesem Zeitpunkt erfolgen. 

 Verlängerung der beruflichen Weiterbildung älterer von Arbeitslosigkeit bedrohter Arbeit-

nehmer bis zum Jahresende 2006 

 Vereinfachter Bezug des Alg I und Alg II für ältere Arbeitnehmer: Die Möglichkeit für ältere 

Arbeitnehmer (ab 58 Jahre), Alg I und Alg II unter vereinfachten Bedingungen zu beziehen 

wird bis zum 31.12.2007 verlängert. 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/001/1600109.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/Anhoerung_fuenf_SGB-III-AendG.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/Anhoerung_fuenf_SGB-III-AendG.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl105s3676.pdf'%5D__1385386251896
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Änderung der frühzeitigen Meldepflicht 

 Personen, deren Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis endet, sind verpflichtet, sich spätes-

tens drei Monate vor dessen Beendigung bei der Agentur für Arbeit arbeitssuchend zu 

melden. Ist die Zeit zwischen Kenntnisnahme und Beendigungszeitpunkt kürzer als drei 

Monate, so hat die Meldung innerhalb von drei Tagen nach Kenntnis des Beendigungs-

zeitpunktes zu erfolgen. 

 Wird dieser Pflicht nicht nachgekommen, wird fortan eine Sperrzeit von einer Woche ver-

hängt (bisher: Kürzung des Arbeitslosengeldes). 

 

Personal-Service-Agenturen 

 Die zwingende Verpflichtung der AA, mindestens eine Personal-Service-Agentur einzu-

richten, wird aufgehoben; damit erfolgt auch die Einrichtung einer PSA künftig ausschließ-

lich im Wege öffentlicher Auftragsvergabe. 

 

 

 

09/2004: Viertes Gesetz zur Änderung des SGB III und anderer Gesetze 

Weiterentwicklung Vermittlungsgutscheine, Präzisierung Existenzgründungszuschuss 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 15/3674 vom 06.09.2004) 

Gesetz vom 19.11.2004 

Inkrafttreten: 27.11.2004 (mit Ausnahmen) 

 

Wesentliche Inhalte: 

Vermittlungsgutscheine 

 Verlängerung der Erprobung der Vermittlungsgutscheine bis zum Jahresende 2006. 

 Anspruch der Arbeitslosen auf einen Vermittlungsgutschein fortan nicht mehr nach drei 

Monaten der Arbeitslosigkeit sondern bereits nach einer Frist von sechs Wochen inner-

halb von drei Monaten. 

 Der Wert des Vermittlungsgutscheines ist fortan nicht mehr von der Länge der Arbeitslo-

sigkeit abhängig, sondern wird pauschal auf 2000 Euro festgelegt, um einer Langzeitar-

beitslosigkeit der EmpfängerInnen vorzubeugen und das Verfahren der Erteilung des Gut-

scheins zu vereinfachen. 

 

Existenzgründerzuschuss („Ich AG“) 

 Förderfähig ist die Aufnahme einer selbstständigen und hauptberuflichen Arbeit. Dies ist 

nach Auffassung des Gesetzgebers dann gegeben, wenn der zeitliche Schwerpunkt auf 

dieser Tätigkeit liegt. 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/036/1503674.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl104s2902.pdf'%5D__1385386301732
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 Wie beim Überbrückungsgeld wird die Verpflichtung zur Einholung einer Stellungnahme 

einer fachkundigen Stelle (z.B. Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Kre-

ditinstitute) eingeführt. Hintergrund ist die Befürchtung, dass Arbeitslose durch Gründung 

einer „Ich AG“ der Anrechnung von Einkommen und Vermögen auf das Alg II entgehen 

wollen. 

 

 

 

12/2003: Drittes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 

Organisationsreform, neue Steuerungsinstrumente, neue Regelungen bei Strukturan-

passungs- und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Eingliederungszuschüssen, Alters-

teilzeit 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 15/1515 vom 05.09.2003) 

Bundestagsanhörung am 08.10.2003: Schriftliche Stellungnahmen von Verbänden und Ein-

zelsachverständigen 

Gesetz vom 23.12.2003  

Inkrafttreten: 01.01.2004 

Wesentliche Inhalte: 

Neustrukturierung der Bundesanstalt für Arbeit 

 Umbenennung der Bundesanstalt für Arbeit in „Bundesagentur für Arbeit“ als äußeres Zei-

chen des Veränderungsprozesses. 

 Untergliederung in die Nürnberger Zentrale, Regionaldirektionen (bisherige Landesar-

beitsämter) und Agenturen für Arbeit (bisherige Arbeitsämter). 

 Flächendeckende Einrichtung von Job-Centern, in denen alle relevanten Dienstleistungen 

im Zusammenhang mit der Arbeitslosen- und Sozialhilfe angeboten werden können. 

 Einbezug der Länder (über den Bundesrat) bei der langfristigen Entscheidung über die 

Notwendigkeit einer Mittelebene (Regionaldirektionen). 

 Einrichtung eines Controllingsystems (bspw. ein Leistungsvergleich der Arbeitsämter 

durch Benchmarking; persönliche Ergebnisverantwortung auf allen Verwaltungsebenen). 

 

Änderungen im Leistungsrecht 

 Vereinfachung des Leistungsrechts: Ersetzen bisheriger detaillierter Einzelfallregelungen 

durch ein größeres Maß an Pauschalisierungen, bspw. durch die Zusammenfassung von 

Arbeitslosengeld und Unterhaltsgeld für Teilnehmer an einer Maßnahme zur beruflichen 

Weiterbildung zu einer einheitlichen Versicherungsleistung. 

 Berufsrückkehrer, die ihre Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit wegen Kindererziehung 

oder Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger unterbrochen haben, können auch künftig 

alle Leistungen der aktiven Arbeitsförderung zur beruflichen Wiedereingliederung erhal-

ten. 

 

  

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/015/1501515.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/Anhoerung_Hartz_IIIa_b.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/Anhoerung_Hartz_IIIa_b.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl103s2848.pdf'%5D__1385386383823
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Änderungen bei den Instrumenten der aktiven Arbeitsmarktpolitik 

 Zusammenfassung der Arbeitsbeschaffungs- und Strukturanpassungsmaßnahmen zu ei-

ner einheitlichen Leistung nach den Vorgaben der ABM. Entfallen der Versicherungspflicht 

der TeilnehmerInnen der Maßnahme, hierdurch entstehen fortan keine neuen Arbeitslo-

sengeld-Ansprüche. 

 Reduzierung der Eingliederungszuschüsse auf zwei Varianten: für ArbeitnehmerInnen mit 

Vermittlungshemmnissen sowie für besonders betroffene schwerbehinderte Menschen. 

 Umbenennung der bisherigen Zuschüsse zu Sozialplanmaßnahmen in Transfermaßnah-

men. Maßgebliche Beteiligung der Arbeitgeber an den Kosten vorgesehener Eingliede-

rungsmaßnahmen, Übernahme von 50% der Kosten (bis zu einem Höchstbetrag von 2500 

Euro pro Förderfall) durch die BA. 

 Umbenennung des bisherigen Struktur-Kurzarbeitergeldes in Transfer-Kurzarbeitergeld; 

Beschränkung der Höchstdauer des Bezugs auf 12 Monate. 

 

Änderungen im Altersteilzeitgesetz 

 Im Altersteilzeitgesetz wird künftig eine spezielle Insolvenzsicherung für Wertguthaben 

vorgeschrieben. 

 Vereinfachung der Aufstockungsvorschriften des Altersteilzeitgesetzes. 

 Einführung eines Regelarbeitsentgeltes als Berechnungsbasis zur Ermittlung der Aufsto-

ckungsleistungen des Arbeitgebers. Abschaffung des bisherigen Mindestnettobetrages 

von 70%. 

 Die Vorschrift, nach der die bisherige Arbeitszeit auch bei nicht tarifgebundenen Arbeit-

nehmern auf die Hälfte der tariflichen Arbeitszeit zu reduzieren ist, wird gestrichen. 

 

 

 

12/2003: Gesetz zu Reformen am Arbeitsmarkt 

Kürzung der Bezugsdauer von Arbeitslosengeld, Einschränkungen beim Kündigungs-

schutz, Ausweitung von Befristungsmöglichkeiten 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 15/1204 vom 24.06.2003) 

Bundestagsanhörung am 22.08.2003: Schriftliche Stellungnahmen von Verbänden und Ein-

zelsachverständigen 

Gesetz vom 24.12.2003 

Inkrafttreten: 01.01.2004 

 

Wesentliche Inhalte: 

Kündigungsschutzgesetz 

 Der Kündigungsschutz wird zukünftig nur noch in Betrieben mit mehr als 10 MitarbeiterIn-

nen (bisher: 5 MitarbeiterInnen) gelten. Dies gilt jedoch nur für Neueinstellungen. Bereits 

bestehende Arbeitsverhältnisse sind hiervon nicht betroffen. 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/012/1501204.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/Anhoerung_Gesetz_zu_Reformen_Arbeitsmarkt.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/Anhoerung_Gesetz_zu_Reformen_Arbeitsmarkt.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl103s2848.pdf'%5D__1385386491569
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 Beschränkung der Sozialauswahl bei betriebsbedingten Kündigungen auf vier Kriterien:  

 Dauer der Betriebszugehörigkeit 

 das Lebensalter 

 die Unterhaltspflichten  

 die Schwerbehinderung der ArbeitnehmerInnen. 

 Ergänzung der kündigungsrechtlichen Regelungen bei betriebsbedingter Kündigung 

durch einen gesetzlichen Abfindungsanspruch der ArbeitnehmerInnen. 

 

Teilzeit- und Befristungsgesetz  

 ExistenzgründerInnen können fortan in den ersten vier Jahren nach Unternehmensgrün-

dung befristete Arbeitsverträge ohne sachlichen Befristungsgrund bis zu einer Dauer von 

vier Jahren abschließen. 

 

Sozialgesetzbuch III 

 Begrenzung des Anspruches auf Arbeitslosengeldzahlung auf zwölf Monate (Arbeitneh-

merInnen über 55 Jahre: 18 Monate). Voraussetzung ist die Dauer eines Versicherungs-

pflichtverhältnisses von mindestens 24 Monaten. 

 Inkrafttreten dieser Regelungen aufgrund des verfassungsrechtlichen Vertrauensschut-

zes für Ansprüche, die ab Jahresbeginn 2006 entstehen. 

 Verschärfung der Erstattungspflicht der Arbeitgeber bei Entlassung langjährig beschäftig-

ter älterer Arbeitnehmer. 

 

 

 

12/2002: Erstes und zweites Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 

Deregulierung der Leiharbeit, Verschärfung von Zumutbarkeits- und Sperrzeitenrege-

lungen, Einführung von Personal-Service-Agenturen, Wegfall der Dynamisierung, Bei-

tragsbonus, "Ich-AG", Neuregelung Mini- und Midi Jobs, Neuausrichtung der Weiterbil-

dungsförderung 

Gesetzentwürfe: Erstes Gesetz (Bundestagsdrucksache 15/25 vom 05.11.2002) und Zweites 

Gesetz (Bundestagsdrucksache 15/26 vom 05.11.2002) 

Bundestagsanhörung am 12.11.2003: Schriftliche Stellungnahmen von Verbänden und Ein-

zelsachverständigen 

Erstes Gesetz vom 23.12.2002 und Zweites Gesetz vom 23.12.2002   

Inkrafttreten: Im Wesentlichen zum 01.01.2003 und 01.04.2003  

 

Wesentliche Inhalte 

Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze 

 Für das Jahr 2003 beträgt die Beitragsbemessungsgrenze in den alten Ländern 61.200 

€/Jahr (5.100 €/Monat) und in den neuen Ländern 51.000 €/Jahr (4.250 €/Monat) 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/000/1500025.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/000/1500026.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/000/1500026.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/Anhoerung_moderne_Dienstleistungen_erstes_zweites_Gesetz_a_b.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/Anhoerung_moderne_Dienstleistungen_erstes_zweites_Gesetz_a_b.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl102s4607.pdf'%5D__1385386784060
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl102s4621.pdf'%5D__1385386737420
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Frühzeitige Meldepflicht mit Minderung des Arbeitslosengeldes 

 Ab dem 01.07.2003 sind ArbeitnehmerInnen verpflichtet, sich unverzüglich nach Kenntnis 

des Beendigungszeitpunkts des Beschäftigungsverhältnisse arbeitssuchend zu melden. 

Bei verspäteter Meldung wird das Arbeitslosengeld bis zu 30 Tage gekürzt - um 7 € täglich 

(bei Bemessungsentgelten bis zu 400 €), um 35 € (bis zu 700 €), um 50 € (über 700 €). 

 

Einführung von Personal-Service-Agenturen/Änderungen des Arbeitnehmerüberlas-

sungsgesetzes (AÜG) 

 Es werden flächendeckend Personal-Service-Agenturen (PSA) mit den Aufgaben Arbeit-

nehmerüberlassung, Qualifizierung und Weiterbildung eingerichtet. Jedes Arbeitsamt wird 

verpflichtet, wenigstens eine PSA einzurichten. Dies soll vorrangig durch Vertrag zwi-

schen dem Arbeitsamt und mit bereits tätigen Verleihunternehmen erfolgen. Kommen sol-

che Verträge nicht zustande, hat das Arbeitsamt die Möglichkeit, sich an Verleihunterneh-

men zu beteiligen oder (ausnahmsweise) eine eigene PSA zu gründen. 

 Welche Arbeitslose in der PSA beschäftigt werden, wird zwischen Arbeitsamt und PSAen 

vereinbart und ist abhängig von regionalen Strukturen und Besonderheiten. Vorrang hat 

die schnellstmögliche Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt. Für die Tätigkeit der PSA 

kann ein Honorar vereinbart werden. 

 In verleihfreien Zeiten soll die PSA die MitarbeiterInnen dabei unterstützen, eine Beschäf-

tigung außerhalb der PSA zu finden. In Zeiten des Nichtverleihs sollen berufliche Qualifi-

zierung und Weiterbildung stattfinden. 

 Ob ein Arbeitsloser eine Beschäftigung in einer PSA annehmen muss, richtet sich nach 

den Zumutbarkeitsregelungen. 

 Die wesentlichen Arbeitsbedingungen einschließlich des Arbeitsentgelts von Leiharbeit-

nehmerInnen richten sich nach den geänderten Bestimmungen des Arbeitnehmerüberlas-

sungsgesetzes (AÜG); sie sollen den Arbeitsbedingungen entsprechen, die im Entleihbe-

trieb für vergleichbare ArbeitnehmerInnen gelten. 

 Die Neuregelungen des (AÜG) treten nach einer Übergangszeit zum 01.01.2004 in Kraft. 

Das AÜG gilt sowohl für die gewerbliche Zeitarbeit als auch für die neu entstehenden 

PSA. 

 Bis zum Inkrafttreten der Neuregelungen des AÜG dürfen Vereinbarungen zur Einrichtung 

von PSA nur abgeschlossen werden, wenn sich die Arbeitsbedingungen (einschließlich 

Arbeitsentgelt) der LeiharbeitnehmerInnen nach einem Tarifvertrag für die Zeitarbeits-

branche richten. 

 In Abweichung vom Gleichbehandlungsgrundsatz kann in den ersten sechs Wochen des 

Beschäftigungsverhältnisses bei einer PSA ein Nettoarbeitsentgelt in Höhe des vormali-

gen Alg gezahlt werden.  

 Die besonderen Schutznormen des AÜG (besonderes Befristungsverbot, Wiedereinstel-

lungsverbot, Synchronisationsverbot sowie Beschränkung der Überlassungsdauer auf 24 

Monate) werden ab 2004 aufgehoben; für Leiharbeitsverhältnisse im Geltungsbereich ei-

nes nach dem 15.11.2002 in Kraft tretenden Tarifvertrages, der die wesentlichen Arbeits-

bedingungen einschließlich des Arbeitsentgelts regelt, schon vorher. 
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 Arbeitnehmerüberlassung ist nicht nur zwischen Betrieben des Baugewerbes, sondern 

auch von anderen Betrieben in Betriebe des Baugewerbes zulässig, wenn ein allgemein-

verbindlicher Tarifvertrag, der diese Betriebe erfasst, dies bestimmt. 

 

Neuausrichtung der Weiterbildungsförderung 

 ArbeitnehmerInnen, bei denen das Arbeitsamt die Notwendigkeit einer Weiterbildung dem 

Grunde nach festgestellt hat, erhalten einen Bildungsgutschein. Damit können die Arbeit-

nehmerInnen im Regelfall frei unter zugelassenen Bildungsmaßnahmen und Trägern 

wählen. 

 Das AA kann den Bildungsgutschein auf bestimmte Bildungsziele oder regional begren-

zen. Träger und Maßnahmen werden zudem durch externe Zertifizierungsagenturen ge-

prüft. 

 Zeiten des Bezugs von Unterhaltsgeld werden zur Hälfte auf die Dauer eines nachfolgen-

den Anspruchs - bis auf einen Restanspruch von einem Monat - auf das Arbeitslosengeld 

angerechnet. Die bislang nach Abschluss einer Fort- und Weiterbildungsmaßnahme für 

bis zu drei Monate gezahlte Leistung "Anschluss-Unterhaltsgeld wird abgeschafft. Das 

Unterhaltsgeld für vormalige Bezieher von Arbeitslosenhilfe (bisher 67%/60%) wird auf 

das Leistungsniveau der Arbeitslosenhilfe gekürzt. 

 

Änderung der Zumutbarkeits- und Sperrzeitenregelungen 

 Arbeitslosen ohne familiäre Bindungen ist zur Aufnahme einer Beschäftigung außerhalb 

des zumutbaren Pendelbereichs (in der Regel 2,5 Std/Tag) ein Umzug zumutbar; dies gilt 

bereits in den ersten drei Monaten der Arbeitslosigkeit, sofern der Arbeitslose seine Ar-

beitslosigkeit vermutlich nicht innerhalb des zumutbaren Pendelbereichs beenden kann. 

 Die Beweislast (für Arbeitsaufgabe, Arbeitsablehnung) wird neu verteilt; der Arbeitslose 

und nicht mehr das Arbeitsamt muss beweisen, dass er sich versicherungswidrig verhal-

ten oder die Arbeitslosigkeit nicht schuldhaft herbeigeführt oder deren Beendigung nicht 

schuldhaft vereitelt hat.  

 Die Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe beträgt grundsätzlich 12 Wochen (entspricht bisheri-

ger Rechtslage); die Sperrzeit wegen Arbeitsablehnung wird gestaffelt: 3 Wochen bei erst-

maliger Ablehnung, 6 Wochen bei zweiter Ablehnung und im übrigen 12 Wochen. Nach 

Sperrzeiten von insgesamt 21 (bisher: 24) Wochen erlischt der Anspruch auf Alg bzw. 

Alhi. 

 

Abschaffung der Dynamisierung von Entgeltersatzleistungen 

 Arbeitslosengeld, Unterhaltsgeld und Arbeitslosenhilfe werden nicht mehr an die allge-

meine Lohnentwicklung angepasst (Entdynamisierung). Dies betrifft auch Fälle, in denen 

für die Berechnung der Entgeltersatzleistung auf ein bereits länger zurückliegendes Ar-

beitsentgelt zurückgegriffen werden muss. 
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Vorarbeiten zur Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe 

 In einem ersten Schritt in Richtung der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozial-

hilfe werden die Bedingungen bei der Anrechnung von Partnereinkommen und von Ver-

mögen bei der Arbeitslosenhilfe geändert. 

 Der vom Partnereinkommen absetzbare Mindestfreibetrag in Höhe des steuerlichen Exis-

tenzminimums (Monatsbetrag) für einen Alleinstehenden (2002: 602,92 €/Monat) wird auf 

80% des Existenzminimums (2002: 482,33 €) gekürzt. Der bisher vom Partnereinkommen 

zusätzlich absetzbare Erwerbstätigenfreibetrag in Höhe von 25% des Existenzminimums 

für einen Alleinstehenden (2002: 150,73 €/Monat) wird gestrichen. 

 Der Höchstbetrag für freizustellendes Vermögen des Hilfebedürftigen und seines Part-

ners/Partnerin wird von maximal 67.600 € auf 26.000 € gekürzt; für einen alleinstehenden 

Arbeitslosen von 33.800 € auf 13.000 €. Für Personen, die im Januar 2003 das 55. Le-

bensjahr vollendet haben, bleiben aus Gründen des Vertrauensschutzes die bisherigen 

Vermögensfreibeträge anwendbar. 

 Das Arbeitsamt kann Sozialdaten für Sozialhilfeempfänger erheben, verarbeiten und nut-

zen, soweit sie für den Betrieb der gemeinsamen Anlaufstelle oder zur Erfüllung von Auf-

gaben erforderlich sind, die der Sozialhilfeträger dem Arbeitsamt übertragen hat. Eine Pa-

rallelregelung findet sich im BSHG. 

 

Entgeltsicherung für ältere Arbeitnehmer 

 Ältere ArbeitnehmerInnen ab dem vollendeten 50. Lebensjahr, die vormals arbeitslos wa-

ren oder von Arbeitslosigkeit bedroht sind ((Rest-) Anspruch auf Alg von mindestens 180 

Tagen) und die eine tariflich bzw. ortsüblich entlohnte Beschäftigung aufnehmen und 

dadurch ihre Arbeitslosigkeit beenden oder vermeiden, haben (begrenzt auf Erstanträge 

bis Ende 2005 und längstens bis zum 31.08.2008) Anspruch auf Leistungen der Entgelt-

sicherung. Die Entgeltsicherung besteht aus zwei Leistungen: 

 (steuerfreier, aber dem Progressionsvorbehalt unterliegender) Zuschuss zum Arbeits-

entgelt in Höhe von 50% der monatlichen Nettoentgeltdifferenz und 

 Höherversicherung in der Gesetzlichen Rentenversicherung auf 90% des Bemes-

sungsentgelts, das für das vorherige Arbeitslosengeld maßgeblich gewesen ist.  

 Der Anspruch besteht für die Dauer des (Rest-) Anspruchs auf Arbeitslosengeld. Ein An-

spruch auf Leistungen der Entgeltsicherung besteht nicht, wenn die Beschäftigung in einer 

ABM, SAM oder PSA erfolgt. Ein Anspruch besteht u.a. auch dann nicht, wenn die Ent-

geltsicherung auf einer monatlichen Nettoentgeltdifferenz von weniger als 50 € beruhen 

würde oder der ArbN eine Altersrente bezieht. Eine evtl. Differenz bei der vereinbarten 

Arbeitszeit (neue zu vorangegangener Beschäftigung) ist in ihrem rechnerischen Verhält-

nis auf die Leistungen anzuwenden. In Zeiten der Arbeitsunfähigkeit oder des Arbeitsaus-

falls werden die Leistungen unverändert weiter erbracht. 

 

Beitragsbonus für Arbeitgeber bei der Beschäftigung älterer Arbeitnehmer und Auswei-

tung der Möglichkeiten der befristeten Beschäftigung Älterer 

 Arbeitgeber, die einen älteren Arbeitslosen (ab vollendetem 55. Lebensjahr) bis Ende 

2005 erstmalig beschäftigen, werden von ihrem Beitrag zur Arbeitslosenversicherung be-

freit. 
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 Die im Teilzeit- und Befristungsgesetz festgelegte Altersgrenze, ab der mit Arbeitnehme-

rInnen befristete Arbeitsverträge ohne sachlichen Befristungsgrund und ohne zeitliche 

Höchstgrenze abgeschlossen werden können, wird vom 58. Lebensjahr auf das 52. Le-

bensjahr gesenkt (befristet bis zum 31.12.2006). 

 

Förderung von "Ich- bzw. Familien AGs"/Existenzgründungzuschuss 

 Vormalige Bezieher von Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe oder Beschäftigte in Ar-

beitsbeschaffungsmaßnahmen und Strukturanpassungsmaßnahmen, die durch Auf-

nahme einer selbständigen Tätigkeit ihre Arbeitslosigkeit beenden, haben Anspruch auf 

einen Existenzgründungszuschuss (Fördereintritt spätestens Ende 2005), sofern sie keine 

ArbeitnehmerInnen (Ausnahme: mithelfende Familienangehörige) beschäftigen und ihr 

Arbeitseinkommen aus der Tätigkeit voraussichtlich 25.000 € (gleichzeitig evtl. erzieltes 

Arbeitsentgelt wird in die Berechnung einbezogen) nicht überschreiten wird. 

 Der Zuschuss wird für jeweils ein Jahr bewilligt und längstens für drei Jahre erbracht; er 

beträgt im ersten Jahr monatlich 600 €, im zweiten Jahr 360 € und im dritten Jahr 240 €. 

Diese Beträge entsprechen in etwa 50%, 30% und 20% des durchschnittlichen Arbeitslo-

sengeldes im Jahresdurchschnitt 2002. 

 Empfänger des Existenzgründungszuschusses unterliegen der Rentenversicherungs-

pflicht – als beitragspflichtige Einnahmen werden 50% der Bezugsgröße zugrunde gelegt; 

in der GKV gilt ein besonderer Mindestbeitrag (tägliche Bemessungsgrundlage ist 1/60 

der monatlichen Bezugsgröße – der Kalendermonat wird zu 30 Tagen berechnet). 

 Für die Dauer des Bezugs gelten diese Personen als Selbständige. Im „Scheinselbststän-

digengesetz“ (§ 7 SGB IV) werden die 1999 eingefügten fünf Vermutungskriterien für das 

Vorliegen einer abhängigen Beschäftigung wieder gestrichen. 

 

Geringfügige Beschäftigung/Mini-Jobs 

Inkrafttreten zum 01.04.2003  

 Die Grenze für die geringfügige Beschäftigung wird von 325 Euro auf 400 Euro monatlich 

angehoben. Für diejenigen, die am 31. März mehr als geringfügig beschäftigt waren, de-

ren Tätigkeit nach der Neufassung des Gesetzes aber unter die geringfügige Beschäfti-

gung fällt, bleibt die Beschäftigung versicherungspflichtig. Auf Antrag werden sie von der 

Versicherungspflicht befreit. 

 Die Arbeitszeitschwelle von bisher unter 15 Stunden wöchentlich findet keine Anwendung 

mehr. 

 Die Arbeitgeber-Pauschalabgaben werden auf 25 % festgelegt (12 % GRV, 11 % GKV 

und 2 % Steuern mit Abgeltungswirkung). 

 Mehrere geringfügige Beschäftigungsverhältnisse sowie Hauptbeschäftigungen sind mit 

Ausnahme einer geringfügigen Beschäftigung zusammenzurechnen. Daraus folgt, dass 

 bei einer Nebenbeschäftigung keine Beitragspflicht mehr besteht; 

 bei mehreren geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen neben einer Hauptbeschäfti-

gung ein Mini-Job abgabenfrei bleibt.  

 Bei geringfügiger Beschäftigung in Privathaushalten werden die Arbeitgeber-Pauschalab-

gaben reduziert: Hier sind Beiträge zur GKV und GRV in Höhe von jeweils 5 % des Ar-

beitsentgelts sowie 2 % Steuern (mit Abgeltungswirkung) zu zahlen.  



Arbeitsförderung/SGB III & Arbeitsrecht 36 

www.sozialpolitik-aktuell.de Institut Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen 

 Geringfügige Beschäftigung im Privathaushalt (nach § 8 a SGB IV sind dies solche Tätig-

keiten, die durch einen Privathaushalt begründet und gewöhnlich durch Mitglieder des 

Privathaushalts erledigt werden) wird zudem durch einen Abzug von der Steuerschuld 

gefördert. Dieser liegt bei 10 %, höchstens 510 Euro jährlich, bei Inanspruchnahme eines 

Dienstleistungsunternehmens bei 20 % und höchstens 600 Euro pro Jahr. 

 Das Melde- und Beitragsverfahren für Arbeitgeber wird vereinfacht: Beiträge zur Renten- 

und Krankenversicherung sowie Steuern werden nur noch an eine Einzugsstelle (Bundes-

knappschaft) abgeführt.  

 

Midi-Jobs: Neuregelungen für Beschäftigung oberhalb der Geringfügigkeitsgrenze 

Inkrafttreten zum 01.04.2003  

 Oberhalb der Geringfügigkeitsgrenze steigt der Arbeitnehmerbeitrag zur Sozialversiche-

rung für das gesamte Bruttoarbeitsentgelt zwischen 400,01 Euro und 800 Euro gleitend 

an. Der Startpunkt liegt zurzeit bei 4 % und steigt bis auf den hälftigen Sozialversiche-

rungsbeitrag, aktuell sind dies 21 %. Für Auszubildende gilt die Regelung nicht 

 Für die Berechnung der Bemessungsgrundlage für den Arbeitnehmeranteil wird folgende 

Formel angewandt: F x 400 + (2-F) x (AE - 400). AE steht für Arbeitsentgelt; F ist der 

Faktor, der sich ergibt, wenn der Wert 25 vom Hundert durch den durchschnittlichen Ge-

samtsozialversicherungsbeitrag des Kalenderjahres geteilt wird. Aufgrund des verringer-

ten Arbeitnehmerbeitrags ergibt sich ein entsprechend verringertes sozialversicherungs-

pflichtiges Entgelt, das der Rentenberechnung zugrunde gelegt wird. Damit reduziert sich 

die soziale Absicherung in der Gesetzlichen Rentenversicherung. 

 Durch den Eigenbeitrag von mindestens 4 % wird verhindert, dass Beschäftigungsverhält-

nisse in der Gleitzone von der gesamten Beitragsbelastung her nicht stärker begünstigt 

werden als geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, bei denen eine Abgabenbelastung 

von 25 % anfällt. 

 Der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung liegt in der Gleitzone konstant auf der Höhe 

der geltenden Beitragssätze.  

 Die Versicherten haben die Möglichkeit, auf die Begünstigung durch den geringeren So-

zialversicherungsbeitrag zu verzichten und den hälftigen Rentenversicherungsbeitrag zu 

tragen, um negative Wirkungen auf die Rentenanwartschaften zu vermeiden. Dies muss 

schriftlich gegenüber dem Arbeitgeber erklärt werden und gilt für die gesamte Dauer des 

Beschäftigungsverhältnisses. 

 Für die Berechnung der Entgeltersatzleistungen in der Arbeitslosen- sowie in der Kran-

kenversicherung ergeben sich keine negativen Folgen durch die reduzierten Sozialversi-

cherungsbeiträge. 

 Werden mehrere Beschäftigungen ausgeübt, ist das gesamte erzielte Arbeitsentgelt maß-

gebend für die sozialversicherungsrechtliche Absicherung. Die Ausübung einer geringfü-

gigen Beschäftigung als Nebentätigkeit ist von der Zusammenrechnung ausgeschlossen. 

 Die Besteuerung erfolgt individuell. 
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02/2002: Gesetz zur Vereinfachung der Wahl der Arbeitnehmer in den Aufsichtsrat  
(Artikel 3: SGB III) 

Neuordnung der Bundesanstalt für Arbeit und Ausweitung der privaten Arbeitsvermitt-

lung 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/8214 vom 11.02.2002) 

Gesetz vom 23.03.2002  

Inkrafttreten: 27.03.2002) 

 

Inhalte (Artikel 3) 

 Neuorganisation der Führungsspitze der BA: Die BA erhält einen dreiköpfigen Vorstand 

(das Vorschlagsrecht liegt bei der Bundesregierung), der auf vertraglicher Basis und auf 

Zeit (5 Jahre) in Verantwortung bleibt. Der Verwaltungsrat wird auf 21 (vorher 51) Mitglie-

der verkleinert, aber bleibt drittelparitätisch besetzt. Die Kompetenzen der Selbstverwal-

tung werden beschnitten. 

 Vergabe und Honorierung von Gutscheinen für private Arbeitsvermittlung: Arbeitslose mit 

Anspruch auf Arbeitslosengeld oder -hilfe (sowie Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungs- und 

Strukturanpassungsmaßnahmen) erhalten nach 3 Monaten Arbeitslosigkeit vom Arbeits-

amt auf eigenen Wunsch einen Vermittlungsgutschein, mit dem sie sich an einen privaten 

Arbeitsvermittler wenden können. Der private Arbeitsvermittler erhält vom Arbeitsamt ein 

Erfolgshonorar von 1.500 € (nach mehr als 3 Monaten Arbeitslosigkeit), 2.000 € (nach 

mehr als 6 Monaten Arbeitslosigkeit), 2.500 € (nach mehr als 9 Monaten Arbeitslosigkeit). 

Beim Abschluss wird ein Mindesthonorar von 1.000 € gezahlt, der Rest wird nach 6 Mo-

naten sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung gezahlt. 

 Der private Arbeitsvermittler kann vom Vermittelten ein Erfolgshonorar von maximal 1.500 

€ (in den ersten drei Monaten der Arbeitslosigkeit) bzw. von maximal 2.500 € von Arbeits-

losen ohne Vermittlungsgutschein verlangen. 

 Mit Ausbildungssuchenden dürfen keine Honorarvereinbarungen getroffen werden. 

 Private Arbeitsvermittler brauchen nicht länger eine Erlaubnis der BA für ihre Tätigkeit. 

Anforderungs- und Qualitätskriterien gibt es nicht. 

 

 

 

12/2001: Gesetz zur Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente (Job-AQTIV-Ge-
setz) 

Neuausrichtung arbeitsmarktpolitischer Instrumente, Änderungen bei Arbeitslosengeld 

und -hilfe 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/6944 vom 24.09.2001) 

Gesetz vom 10.12.2001 

Inkrafttreten: 01.01.2002 

 

  

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/14/082/1408214.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id='bgbl102s1130.pdf'%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl102s1130.pdf'%5D__1385386955103
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/14/069/1406944.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id='bgbl101s3443.pdf'%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl101s3443.pdf'%5D__1385387015689
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Wesentliche Inhalte: 

Aktive Arbeitsförderung 

 Intensivierung der Arbeitsvermittlung und Beratung: Im Interesse eines effektiven Vermitt-

lungsprozesses wird künftig spätestens bei der Arbeitslosmeldung im Rahmen einer 

Chancenprognose das Bewerberprofil des Arbeitslosen ermittelt (Profiling). Die daraus 

folgenden Schritte der Wiedereingliederung, einschließlich der Eigenbemühungen des Ar-

beitslosen, sind in einer Eingliederungsvereinbarung zwischen Arbeitsamt und Arbeitslo-

sem festzuhalten. 

 Auch bei Ausbildungssuchenden wird bei der Meldung stets ein Profiling durchgeführt.  

 Bei Arbeitslosen mit Vermittlungshemmnissen hat das Arbeitsamt für eine verstärkte ver-

mittlerische Unterstützung, ggf. durch Einschaltung Dritter, zu sorgen. Nach sechsmona-

tiger Arbeitslosigkeit kann der Arbeitslose die Einschaltung eines Dritten verlangen. 

 Um Langzeitarbeitslosigkeit so weit wie möglich zu vermeiden, ist künftig der Einsatz aller 

arbeitsmarktpolitischen Instrumente ohne die Einhaltung von "Wartezeiten" möglich. 

 Träger von Maßnahmen zur Förderung der Berufsausbildung und der beruflichen Weiter-

bildung werden verpflichtet, sich um die Vermittlung ihrer Maßnahmeteilnehmer zu bemü-

hen. 

 Das Arbeitsamt kann künftig Dritte (in der Regel die Schulträger) bei Maßnahmen zur 

vertieften Berufsorientierung und Berufswahlvorbereitung für Schüler allgemeinbildender 

Schulen bis zu vier Wochen in er unterrichtsfreien Zeit fördern, wenn sich die Dritten mit 

mindestens 50 Prozent der Kosten beteiligen. 

 

Trainingsmaßnahmen und Mobilitätshilfen 

 Trainingsmaßnahmen (kurzzeitige Qualifizierungsmaßnahmen von bis zu 12 Wochen) 

können künftig auch in Grenzregionen der angrenzenden Staaten und in den mit der EU 

assoziierten Staaten durchgeführt werden. 

 Mobilitätshilfen (Unterstützungsleistungen bei Aufnahme einer Beschäftigung) können für 

Arbeitslose, die Arbeitslosengeld/Arbeitslosenhilfe beziehen, auch bei einer Arbeitsauf-

nahme im Ausland geleistet werden. Künftig können auch die Reisekosten bei Arbeitsauf-

nahme im Ausland übernommen werden. 

 

Überbrückungsgeld für Existenzgründer 

 Künftig soll auch der unmittelbare Zugang aus einer versicherungspflichtigen Beschäfti-

gung in eine selbständige Tätigkeit unterstützt werden. Zukünftig wird die Förderung damit 

nicht erst nach mehrwöchiger Arbeitslosigkeit gewährt. 

 

Berufsausbildung 

 Die Förderung einer beruflichen Ausbildung, die vollständig im Ausland absolviert wird, ist 

künftig nicht mehr auf Grenzpendler beschränkt und nicht mehr davon abhängig, dass 

eine entsprechende Ausbildung im Inland nicht möglich oder nicht zumutbar ist.  
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 Die Möglichkeit, die Kosten einer angemessenen trägerübergreifenden Fortbildung des 

Fachpersonals zu übernehmen, wird von der Benachteiligtenförderung (vgl. §246) auf be-

rufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen erstreckt. 

 Die Phasen betrieblicher Praktika während der Ausbildung in einer außerbetrieblichen 

Einrichtung werden auf sechs Monate je Ausbildungsjahr begrenzt, um die Gefahr zu be-

gegnen, dass Betriebe nicht selbst ausbilden. Kinderbetreuungskosten werden von 62 

Euro auf 130 Euro erhöht. 

 Finanzielle Nachteile, die Bildungsträgern durch eine vorzeitige Vermittlung von Teilneh-

mern an berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen in eine Ausbildung entstehen, wer-

den ausgeglichen, wenn eine Nachbesetzung des frei gewordenen Platzes nicht möglich 

ist. 

 

Übernahme von Regelungen aus dem Jugendsofortprogramm (ab 2004) 

 Arbeitgeber können durch einen Eingliederungszuschuss für jüngere Arbeitnehmer geför-

dert werden, wenn sie arbeitslose Jugendliche ohne Berufsabschluss, für die eine 

Erstausbildung nicht mehr in Betracht kommt, oder Absolventen einer außerbetrieblichen 

Ausbildung einstellen. 

 Träger von Maßnahmen der außerbetrieblichen Ausbildung (Benachteiligtenförderung) 

können durch eine "Vermittlungsprämie" von 2000 Euro ab 2002 gefördert werden, wenn 

Jugendliche vorzeitig aus der Maßnahme in eine betriebliche Ausbildung wechseln. 

 Träger von berufsvorbereitenden Maßnahmen und Arbeitgeber können durch Zuschüsse 

zu den Kosten eines sozialversicherungspflichtigen Betriebspraktikums "Arbeit und Qua-

lifizierung für noch nicht ausbildungsgeeignete Jugendliche" (AQJ) gefördert werden.  

 Träger von Maßnahmen zur Aktivierung Jugendlicher, die durch die Förderangebote des 

Arbeitsamtes nicht erreicht werden, können durch Zuschüsse von bis zu 50 Prozent der 

Maßnahmekosten gefördert werden, wenn Dritte (in der Regel die Kommunen) sich an 

der Finanzierung mit mindestens 50 Prozent beteiligen. 

 Zur besseren Eingliederung von Jugendlichen in Beschäftigung (z. B. durch Maßnahmen 

zum Abbau von Sprach- und Bildungsdefiziten oder zur sozialpädagogischen Begleitung) 

können Maßnahmeträger durch Zuschüsse zu den Kosten (Sach- und Personalkosten) 

gefördert werden (Beschäftigung begleitende Eingliederungshilfen). 

 Jugendliche, die ihren Hauptschulabschluss im Rahmen einer berufsvorbereitenden Bil-

dungsmaßnahme nachholen, werden durch Berufsausbildungsbeihilfe gefördert. 

 

Berufliche Weiterbildung 

 Um zusätzliche Anreize für die Nachqualifizierung ungelernter bzw. geringqualifizierter Ar-

beitnehmer im Rahmen eines weiterbestehenden Arbeitsverhältnisses zu schaffen, kön-

nen Arbeitgeber für die Zeit der Freistellung des Arbeitnehmers durch einen Zuschuss zu 

den Lohnkosten gefördert werden. 

 Entsprechend einem Bündnisbeschluss soll die Qualifizierung älterer Arbeitnehmer in klei-

nen und mittleren Unternehmen befristet für vier Jahre durch Übernahme der Weiterbil-

dungskosten gefördert werden, wenn der Arbeitgeber das Arbeitsentgelt fortzahlt. 
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 Die Erstattungsbeträge für Kinderbetreuungskosten sowie Kosten bei Weiterbildung mit 

auswärtiger Unterbringung werden von 62 Euro auf 130 Euro erhöht. 

 Die Möglichkeiten des Bezugs von Teilunterhaltsgeld und der Förderung von Teilzeitwei-

terbildung werden erweitert, so dass eine flexible Auswahl geeigneter Weiterbildungsfor-

men möglich ist. 

 Die auslaufende Sonderregelung, die in gesetzlich geregelten Berufen (insbesondere in 

Gesundheitsfachberufen) eine Umschulung auch dann ermöglicht, wenn eine Verkürzung 

im Vergleich zur Erstausbildung nicht möglich ist, soll durch eine Neuregelung ersetzt 

werden. Danach sollen Umschulungen, die wegen bestehender Berufsgesetze nicht ver-

kürzt werden können, nur noch für zwei Jahre (bisher bis zu drei Jahre) gefördert werden, 

wenn das dritte Umschulungsjahr i. d. R. von Dritten (Schulen, Pflegeeinrichtungen) durch 

Zahlung einer Ausbildungsvergütung und Übernahme der Schulgebühren gefördert wird. 

Wegen der notwendigen Vorlaufzeit für die Schaffung von Finanzierungsstrukturen fördert 

die Bundesanstalt für Arbeit bis Ende 2004 noch die vollen drei Jahre. 

 Bildungsträger und Arbeitsämter werden verpflichtet, gemeinsam maßnamebezogene 

Eingliederungsbilanzen zu erstellen, die Auskunft über den Eingliederungserfolg geben. 

 Finanzielle Nachteile, die Bildungsträgern durch eine vorzeitige Vermittlung von Weiter-

bildungsteilnehmern entstehen, werden ausgeglichen, wenn eine Nachbesetzung des frei 

gewordenen Bildungsplatzes nicht möglich ist. 

 Es wird klargestellt, dass das Arbeitsamt auch die Weiterbildung von Beziehern von Sozi-

alhilfe durch die Übernahme der Maßnahmekosten fördern kann, wenn der Sozialhilfeträ-

ger die Hilfe zum Lebensunterhalt für den Zeitraum der Teilnahme an einer Weiterbil-

dungsmaßnahme bewilligt. 

 

Job-Rotation 

 Betriebe, die einem beschäftigten Arbeitnehmer eine berufliche Weiterbildung ermögli-

chen und für diese Zeit einen Arbeitslosen als Vertreter einstellen, können einen Zuschuss 

in Höhe von 50 bis 100 Prozent des Arbeitsentgelts des Vertreters erhalten. 

 Die Arbeitsämter erhalten die Möglichkeit, Dritte mit den - mitunter aufwändigen - Vorbe-

reitungs- und Durchführungsaufgaben der Jobrotation zu beauftragen. So kann die bereits 

entstandene Förderstruktur weiter eingesetzt und Bildungs- mit Arbeitsmarktpolitik zu-

sammengeführt werden. 

 

Arbeitnehmerüberlassung 

 Die Arbeitnehmerüberlassung ("Zeitarbeit") wird erleichtert. Die Überlassungsdauer eines 

Leiharbeitnehmers an einen Entleiher wird von bisher 12 auf 24 aufeinander folgende Mo-

nate verlängert. Ab dem 13. Monat muss der Verleiher dem Leiharbeitnehmer die Arbeits-

bedingungen des Entleihbetriebes gewähren, einschließlich des Arbeitsentgelts. Diese 

Verlängerung ermöglicht den entleihenden Unternehmen Leiharbeitnehmer auch in länger 

dauernden Projekten zu beschäftigen. 
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Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) 

 Bei ABM, die an Wirtschaftsunternehmen vergeben werden, wird die Voraussetzung der 

Zusätzlichkeit der Arbeiten durch die Voraussetzung des zusätzlichen Fördermitteleinsat-

zes ersetzt. Der Verwaltungsausschuss des Arbeitsamtes muss der Maßnahme zustim-

men. 

 Bei ABM, die in Eigenregie eines Trägers durchgeführt werden, muss mindestens ein 

Fünftel der Zeit auf Qualifizierungen oder Praktika entfallen; dies gilt nicht für Arbeitneh-

mer, die das 55. Lebensjahr vollendet haben. 

 Eine ABM-Förderung ist künftig ohne "Wartezeit" (bisher sechs Monate) möglich, wenn 

dies für den Arbeitslosen notwendig ist und andere Formen der Förderung nicht erfolgver-

sprechend sind. 

 Zur Vermeidung von Förderketten müssen nach einer Arbeitsbeschaffungs- oder Struk-

turanpassungsmaßnahme vor einer erneuten Förderung künftig grundsätzlich drei Jahre 

vergangen sein. 

 Aus Vereinfachungsgründen für Arbeitsämter und Träger wird neben dem bisherigen För-

dersystem ein pauschalierter Lohnkostenzuschuss eingeführt. Daraus wird die erzielte 

Einnahme des Trägers nicht angerechnet. 

 Zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Arbeitsämtern und Sozialhilfeträgern 

und des Ausgleichs von Härtefällen wird die 5%-Ausnahmequote zur Förderung von 

Nichtleistungsempfängern auf 10% erhöht. 

 Berufsrückkehrer können darüber hinaus gefördert werden. 

 

Strukturanpassungsmaßnahmen 

 Die derzeitige Befristung der Förderung wird von Ende 2006 auf 31.12.2008 verlängert. 

 Künftig kann jede Maßnahme zur Verbesserung der Infrastruktur gefördert werden; auf 

bisherige Einschränkungen ("wirtschaftsnahe Infrastruktur") wird verzichtet. 

 Die bis zu fünfjährige Förderung von älteren Arbeitnehmern wird verbessert: 

 Sie wird in ganz Deutschland ermöglicht (bisher nur Arbeitsämter mit besonders hoher 

Arbeitslosigkeit) 

 Förderzeiten, die der ältere Arbeitnehmer bereits in vorherigen Maßnahmen zurückgelegt 

hat, werden nicht mehr angerechnet. 

 Bei Mitfinanzierung von Dritten können die Arbeitsämter monatlich bis zu 200 Euro ver-

stärkt fördern. 

 In die Maßnahmen können auch jüngere Arbeitnehmer (mit kürzerer Zuweisungsdauer) 

einbezogen werden. 

 

Beschäftigung schaffende Infrastrukturförderung 

 Öffentlich-rechtliche Körperschaften (z. B. Kommunen) können vom Arbeitsamt mit Zu-

stimmung des Verwaltungsausschusses durch einen angemessenen Zuschuss zu den 

Kosten von Arbeiten zur Verbesserung der Infrastruktur gefördert werden. Voraussetzung 
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ist, dass der Träger mit der Durchführung der Arbeiten ein Wirtschaftsunternehmen be-

auftragt, das sich verpflichtet, für eine zwischen dem Arbeitsamt und dem Träger festge-

legte Zeit eine bestimmte Zahl von Arbeitslosen zu beschäftigen, die vom Arbeitsamt zu-

gewiesen werden. Neben den Stammarbeitnehmern des Wirtschaftsunternehmens sollen 

höchstens 35% zuvor Arbeitslose beschäftigt werden. Die Fördermittel müssen zusätzlich 

eingesetzt werden. Der Förderanteil soll nicht mehr als 25% der Gesamtkosten der Maß-

nahme betragen 

 

Lohnkostenzuschüsse an Arbeitgeber 

 Die bestehenden unterschiedlichen Lohnkostenzuschüsse an Arbeitgeber zur Unterstüt-

zung der beruflichen Eingliederung von Zielgruppen in den Arbeitsmarkt (Beschäftigungs-

hilfen für Langzeitarbeitslose, Strukturanpassungsmaßnahmen Ost für Wirtschaftsunter-

nehmen, Lohnkostenzuschüsse für Jugendliche im Sinne des Jugendsofortprogramms) 

werden vereinheitlicht und in das bestehende Förderinstrument der Eingliederungszu-

schüsse integriert 

 

Eingliederungsvertrag 

 Das Förderinstrument des Eingliederungsvertrages, mit dem das Arbeitsamt die Einglie-

derung von Arbeitnehmern durch Übernahme des Arbeitsentgeltes für Ausfallzeiten, wie 

Urlaub, Krankheit, Qualifizierung außerhalb des Betriebes, unterstützen kann, wird aufge-

geben. Das Förderinstrument hat sich nicht durchgesetzt. 1999 gab es 989 Förderfälle, 

im letzten Jahr waren es 731, bis Ende Juni dieses Jahres 118 Fälle. Der Eingliederungs-

vertrag konkurriert zudem mit anderen, für den Arbeitgeber lukrativeren Instrumenten und 

ist in der Anwendung arbeitsaufwändig. 

 

Eingliederungsbilanz 

 Die Eingliederungsbilanz wird weiterentwickelt. Künftig wird eine genauere Berichterstat-

tung über die Wirkungen der aktiven Arbeitsförderung erfolgen. Die Verbleibsquote der 

Eingliederungsbilanz wird um eine Eingliederungsquote ergänzt. Diese trifft Aussagen 

darüber, ob ein Teilnehmer in angemessener Zeit nach Abschluss der Maßnahme sozial-

versicherungspflichtigen beschäftigt ist. Zudem wird die Eingliederungsbilanz um ver-

pflichtende Aussagen zur Vermittlung von Arbeitslosen mit eingeschränkten Eingliede-

rungschancen sowie zur Arbeitsmarktsituation von Personen mit Migrationshintergrund 

(insbesondere Ausländer, eingebürgerte Ausländer und Spätaussiedler) erweitert. 

 

Arbeitslosenversicherung 

 Der versicherte Personenkreis wird erweitert: Zeiten des Bezuges einer Rente wegen vol-

ler Erwerbsminderung und Zeiten des Bezuges von Mutterschaftsgeld und der Betreuung 

und Erziehung eines Kindes bis zum dritten Lebensjahr werden ab dem 1. Januar 2003 in 

die Versicherungspflicht einbezogen, wenn durch den Bezug der Rente bzw. durch Mut-

terschaft und Betreuung/Erziehung des Kindes eine versicherungspflichtige Beschäfti-

gung oder der Bezug einer Entgeltersatzleistung unterbrochen worden ist. Damit sind die 

Betroffenen bei Rückkehr auf den Arbeitsmarkt in den Schutz der Arbeitslosenversiche-

rung einbezogen. 
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 Es wird sichergestellt, dass benachteiligte Auszubildende, die nach dem SGB III außer-

betrieblich ausgebildet werden, wie bisher in den Schutz der Sozialversicherung einbezo-

gen sind. 

 Bezieher von Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe können künftig eine ehrenamtliche 

Tätigkeit auch in einem Umfang von 15 und mehr Wochenstunden ausüben, ohne dass 

der Leistungsanspruch entfällt. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die berufliche Ein-

gliederung nicht behindert wird. 

 Die Regelungen zur Sperrzeit bei Arbeitsablehnung werden klarer gefasst: Arbeitslose, 

die bei einem Arbeitsangebot durch das Arbeitsamt nicht unverzüglich einen Vorstellungs-

termin mit dem potenziellen Arbeitgeber vereinbaren, einen vereinbarten Vorstellungster-

min versäumen oder durch ihr Verhalten im Vorstellungsgespräch eine Arbeitsaufnahme 

verhindern, ohne dafür einen wichtigen Grund zu haben, sollen für die Dauer einer Sperr-

zeit von regelmäßig zwölf Wochen kein Arbeitslosengeld oder keine Arbeitslosenhilfe er-

halten. 

 

Arbeitslosenhilfe 

 Die jährliche Anpassung der Arbeitslosenhilfe mit einem um drei Prozentpunkte gemin-

derten Anpassungsfaktor (pauschale Absenkung wegen Qualifikationsverlust) wird modi-

fiziert. Wenn ein Qualifikationsverlust nachweislich nicht eingetreten ist, wird auf die Min-

derung des Anpassungsfaktors für bis zu zwei Jahre verzichtet. Voraussetzung dafür ist, 

dass der Arbeitslose innerhalb des letzten Jahres an einer vom Arbeitsamt geförderten, 

mindestens sechs Monate dauernden Bildungsmaßnahme erfolgreich teilgenommen hat 

oder mindestens sechs Monate ununterbrochen beschäftigt war.  

 

 

 

12/2001: Arbeitslosenhilfeverordnung 

Anrechnungsfreiheit des geförderten Altersvorsorgevermögens, Einkommensfreibeträge 

Verordnung vom 13.12.2001 

Inkrafttreten: 01.01.2002 

 

Inhalte: 

 Es wird ein einheitlicher Vermögensfreibetrag in Höhe von 520 Euro (1.000 DM) pro Le-

bensjahr und von Pauschalbeträgen für die vom Einkommen abzusetzenden Beträge für 

private Vorsorge und Fahrtkosten eingeführt; der Freibetrag darf für den Arbeitslosen und 

seinen Partner jeweils 33.800 Euro (65.000 DM) nicht übersteigen. 

 Besonders privilegiert ist das nach dem Altersvermögensgesetz ab 2002 geförderte Al-

tersvorsorgevermögen einschließlich seiner Erträge und der geförderten laufenden Vor-

sorgebeiträge. Dieses Vermögen wird in der Arbeitslosenhilfe nicht als Vermögen berück-

sichtigt, soweit der Inhaber das Altersvorsorgevermögen nicht vorzeitig steuerschädlich 

verwendet. Die Höhe des einheitlichen Freibetrags bleibt aber nicht unberührt, wenn der 

Arbeitslose ab 2002 Altersvorsorgevermögen anspart, sondern wird grundsätzlich um den 

nachgewiesenen Altersvorsorgeanteil des Arbeitslosen und seines Partners gemindert. 
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Der so ermittelte Freibetrag darf für den Arbeitslosen und seinen Partner die Grenze von 

jeweils 4.100 Euro (8.000 DM) nicht unterschreiten. 

 Es werden Pauschbeträge bei vom Einkommen abzusetzenden Aufwendungen einge-

führt:  

 Ein Pauschbetrag in Höhe von 3 Prozent des Einkommens für nach Grund und Höhe 

angemessene Beiträge zu privaten Versicherungen oder ähnlichen Einrichtungen bei So-

zialversicherungspflichtigkeit des Arbeitslosen und seines Partners. 

 Ein Pauschbetrag für die vom Einkommen abzusetzenden Fahrkosten. Hierbei gelten die 

Sätze des Einkommensteuergesetzes. 

 Für Bezieher von Arbeitslosenhilfe gilt das alte Recht für die Dauer der laufenden Bewilli-

gung weiter, wenn in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2001 für einen Tag An-

spruch auf Arbeitslosenhilfe bestanden hat 

 

 

 

06/2001: Gesetz zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung und zur Förderung 
eines kapitalgedeckten Altersvorsorgevermögens (Altersvermögensgesetz) Artikel 5 
(Arbeitslosenhilfe) 

Artikel 5: Freistellung des geförderten Altersvorsorgevermögens von der Bedarfsprü-

fung Arbeitslosenhilfe 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/4595 vom 14.11.2000) 

Gesetz vom 26.06.2001 

Inkrafttreten: 01.01.2002 

 

Inhalt: 

 Die staatlich geförderte Altersvorsorge und deren Erträgnisse werden bei der Bedarfsprü-

fung der Arbeitslosenhilfe nicht als Vermögen leistungsmindernd berücksichtigt.  

 

 

 

03/2001: Gesetz zur Ergänzung des Gesetzes zur Reform der gesetzlichen Rentenver-
sicherung und zur Förderung eines kapitalgedeckten Altersvorsorgevermögens (Al-
tersvermögensergänzungsgesetz) Artikel 6 

Anpassung der Entgeltersatzleistungen der BA, Förderkonditionen der Altersteilzeit 

Gesetz vom 21.03.2001 

Inkrafttreten: 01.01.2002 

 

  

http://dipbt.bundestag.de/doc/brd/2000/D764+00.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl101s1310.pdf'%5D__1385387120436
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id='bgbl101s0403.pdf'%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl101s0403.pdf'%5D__1385387159271
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Inhalte: 

 Das Bemessungsentgelt für Entgeltersatzleistungen der BA wird ab Juli 2001 wieder ent-

sprechend der Bruttolohnentwicklung des Vorjahres angepasst (bisher für 2001: Inflati-

onsanpassung). 

 Die Förderkonditionen des Altersteilzeitgesetzes werden an die Vertrauensschutzrege-

lung im Rahmen der Neuregelung der Erwerbsminderungsrenten (Anhebung der Alters-

grenze für Schwerbehinderte) angepasst. Danach haben Arbeitnehmer, die bis zum 

16.11.1950 geboren sind und am 16.11.2000 schwerbehindert, berufsunfähig oder er-

werbsunfähig waren, weiterhin die Möglichkeit, ab vollendetem 60. Lebensjahr eine unge-

minderte Altersrente zu beanspruchen. Wurde die Atz vor dem 17.11.2000 begonnen, so 

erlischt in diesen sog. Vertrauensschutzfällen der Anspruch des ArbGeb auf Förderleis-

tungen der BA nicht deswegen, weil der ältere Arbeitnehmer eine abschlagsfreie Alters-

rente beziehen könnte. – Förderschädlich bleibt dagegen weiterhin der tatsächliche Bezug 

dieser Rente. 

 

 

 

12/2000: Einmalzahlungs-Neuregelungsgesetz 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/4371 vom 24.10.2000) 

Gesetz vom 24.12.2000 

Inkrafttreten: 01.01.2001 

 

Inhalte 

 Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt wird künftig in die Bemessung des Alg, Uhg und Ügg 

(nicht dagegen Alhi) einbezogen. Eine Übergangsregelung schreibt die Verwaltungspraxis 

des 2. Halbjahres 2000 (Reaktion auf die Entscheidung des BVerfG) für „Altfälle“ von vor 

dem 1.1.2001 nunmehr auch gesetzlich fest. 

 Die befristeten Regelungen zum sog. Struktur-Kug werden bis zum 31.12.2006 (bisher: 

2002) verlängert. 

 Die bis Ende 2002 befristeten Förderregelungen für SAM werden bis Ende 2006 verlän-

gert; diese Verlängerung galt bisher nur für äAN in den neuen Ländern bzw. in AA-Bezir-

ken der alten Länder mit weit überdurchschnittlicher Arbeitslosenquote. An die Stelle der 

bisherigen verpflichtenden Quotierung von Alhi-EmpfängerInnen in SAM tritt eine Soll-

Vorschrift – Grund: Ab dem Haushaltsjahr 2001 entfällt die anteilige SAM-Finanzierung 

durch den Bund und damit die Grundlage für eine bestimmte Mindestzuweisungsquote 

von Alhi-EmpfängerInnen. Die SAM-Zuschusshöhe wird auf höchstens 2.100 DM pro Mo-

nat und zugewiesenen AN festgeschrieben (bisher: pauschalierter Durchschnittsaufwand 

für Alg/Alhi einschließlich SV-Beitrag - 2000: 1.937 DM). 

 Der Zuschuss zur Förderung von AN in SAM (OfW) wird auf höchstens 1.350 DM (bisher: 

70% des monatlichen SAM-Höchstförderungsbetrages – 2000: 1.356 DM) begrenzt. 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/14/043/1404371.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id='bgbl100s1971.pdf'%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl100s1971.pdf'%5D__1385387211592
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 Die ABM-Sonderregelung, wonach in den neuen Ländern für AN mit (auf mindestens 

90%) reduzierter AZ ein Lohnkostenzuschuss von 90% bzw. 100% (ansonsten regelmä-

ßig: 75%) des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts gezahlt werden kann, wird für 

ABM-Zugänge bis Ende 2002 (bisher: Ende 2000) verlängert. 

 Die bislang aus dem Bundeshaushalt finanzierten Kosten des Aktionsprogramms der Bun-

desregierung zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit werden auf die BA verscho-

ben. 

 

 

 

11/2000: Gesetz zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Arbeitsämtern und Trä-
gern der Sozialhilfe 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/3765 vom 04.07.2000) 

Gesetz vom 20.11.2000 

Inkrafttreten: 01.12.2000 

 

Inhalt: 

 Die Verbesserung der Zusammenarbeit wird zu einer ausdrücklichen Aufgabe der örtlich 

zuständigen AÄ und Träger der Sozialhilfe. Zu diesem Zweck eröffnet das Gesetz befris-

tete Experimentierklauseln und fördert das BMA befristet bis Ende 2004 regionale Modell-

vorhaben. 

 

 

 

06/2000: Zweites Gesetz zur Fortentwicklung der Altersteilzeit 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/3158 vom 10.04.2000) 

Gesetz vom 27.06.2000 

Inkrafttreten: 01.07.2000 

 

Inhalte: 

 Die Geltungsdauer wird bis Ende 2009 (bisher: 31. Juli 2004) verlängert.  

 Die Förderhöchstdauer von Atz wird von 5 auf 6 Jahre erweitert und die Mindestwieder-

besetzungsdauer von 3 auf 4 Jahre erhöht. 

 Bei der Bestimmung der bisherigen Arbeitszeit ist höchstens die im Durchschnitt der letz-

ten 24 Monate vor Übergang in Atz vereinbarte Arbeitszeit zugrunde zu legen. 

 Das BMA kann neben der Mindestnettobetrags-VO künftig durch VO auch die pauscha-

lierten Nettobeträge des Altersteilzeitentgelts bestimmen. 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/14/037/1403765.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id='bgbl100s1590.pdf'%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl100s1590.pdf'%5D__1385387260433
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/14/031/1403158.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id='bgbl100s0910.pdf'%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl100s0910.pdf'%5D__1385387305783
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 Die bis Ende 2000 befristete Regelung, wonach 58jährige und ältere Arbeitslose die Mög-

lichkeit haben, Alg auch ohne sog. Verfügbarkeit zu erhalten, sofern sie sich bereit erklä-

ren, zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine Altersrente in Anspruch zu nehmen, wird um 5 

Jahre (bis Ende 2005) verlängert. 

 

 

 

12/1999: Drittes SGB III-Änderungsgesetz 

Gesetz vom 22.12.1999 

Inkrafttreten: 01.01.2000 

 

Inhalt: 

 Der Anspruch auf originäre Alhi (aufgrund (a) einer Beschäftigung von mindestens 5 Mo-

naten, (b) einer gleichgestellten Zeit insbesondere als Beamter, Richter oder Soldat, (c) 

des Bezugs bestimmter Sozialleistungen, insbesondere einer EU-Rente auf Zeit) entfällt 

mit einer Übergangsfrist von drei Monaten für Bestandsfälle. - Anspruch auf Alhi haben 

demnach nur noch Arbeitslose, die in der Vorfrist Alg bezogen haben (Anschluss-Alhi). 

 

12/1999: Haushaltssanierungsgesetz (HSanG) (Änderungen SGB III) 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/1523 vom 31.08.2009) 

Gesetz vom 22.12.1999 

Inkrafttreten: 01.01.2000 

 

Inhalte: 

 Die nach jeweils einem Jahr des Bezugs fällige Dynamisierung des den Entgeltersatzleis-

tungen (Alg, Alhi, Uhg, Ügg) zugrunde liegenden Bemessungsentgelts richtet sich in der 

Zeit von Juli 2000 bis Juni 2002 nicht nach der Entwicklung der Bruttoarbeitsentgelte, 

sondern entsprechend der Veränderung des Preisniveaus für die Lebenshaltung aller pri-

vaten Haushalte im Bundesgebiet fortgeschrieben; prognostiziert wird eine Anpassung 

um 0,7% (2000) bzw. 1,6% (2001). 

 Der Zuschuss zur Förderung von AN in SAM (OfW) wird auf 70% des monatlichen SAM-

Höchstförderungsbetrages (1999: 2.180 DM) begrenzt. 

 

 

 

12/1999: Gesetz zur Fortentwicklung der Altersteilzeit 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/1831 vom 20.10.1999) 

Gesetz vom 20.12.1999 

Inkrafttreten: 01.01.2000 

http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id='bgbl199s2624.pdf'%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl199s2624.pdf'%5D__1385387397097
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/14/015/1401523.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id='bgbl199s2534.pdf'%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl199s2534.pdf'%5D__1385387443226
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/14/018/1401831.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id='bgbl199s2494.pdf'%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl199s2494.pdf'%5D__1385387732081


Arbeitsförderung/SGB III & Arbeitsrecht 48 

www.sozialpolitik-aktuell.de Institut Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen 

 

Inhalte: 

 Auch bisher bereits in Teilzeit beschäftigte AN erhalten Zugang zu Altersteilzeit, sofern 

sie während der Dauer der auf die Hälfte der bisherigen AZ reduzierten WAZ SGB III-

versicherungspflichtig beschäftigt sind. 

 Das Wiederbesetzungserfordernis für BA-geförderte Altersteilzeit wird gelockert: bei ArbG 

mit in der Regel nicht mehr als 50 AN wird unwiderleglich vermutet, dass der Wiederbe-

setzer auf dem durch Altersteilzeit freigemachten Arbeitsplatz beschäftigt wird (damit ent-

fällt in diesen Fällen der Nachweis einer Umsetzungskette). 

 

 

 

11/1999: Gesetz zur Neuregelung der Förderung der ganzjährigen Beschäftigung  
in der Bauwirtschaft 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/1669 vom 29.09.1999) 

Gesetz vom 23.11.1999 

Inkrafttreten: 01.11.1999 

 

Inhalte: 

 Der "Pflichtbeitrag" der AN zum Ausgleich witterungsbedingter Ausfallstunden in der 

Schlechtwetterzeit (in Form von Arbeitszeitguthaben) wird auf 30 Stunden (bisher: 50 

Stunden) verringert. 

 Von der 31. bis zur 100. Ausfallstunde wird umlagefinanziertes Wausfg (ArbG-finanzierte 

Winterbau-Umlage in Höhe von 1,7% der Bruttolohnsumme) gezahlt; die auf das umlage-

finanzierte Wausfg entfallenden Sozialversicherungsbeiträge werden dem ArbG vollstän-

dig (bisher: 50%) aus dem Umlageaufkommen erstattet. 

 Ab der 101. Ausfallstunde zahlt die BA beitragsfinanziertes Wausfg. 

 Für jede Ausfallstunde ab der 31. Ausfallstunde, für die wegen (freiwilliger) weiterer Auf-

lösung von Arbeitszeitguthaben kein Wausfg gezahlt werden muss, wird Zuschuss-Win-

terg (2,- DM je Std.) gezahlt. Bei Einsatz von mehr als 100 Guthabenstunden entfallen 

zudem die alleine vom ArbG beim beitragsfinanzierten Wausfg zu tragenden Sozialversi-

cherungsbeiträge. 

 Verstößt der ArbG gegen das tarifliche Verbot witterungsbedingter Kündigungen, muss er 

der BA die dadurch entstandenen Leistungen erstatten. 

 

 

  

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/14/016/1401669.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id='bgbl199s2230.pdf'%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl199s2230.pdf'%5D__1385387486179
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07/1999: Zweites SGB III-Änderungsgesetz 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/873 vom 20.04.1999)  

Gesetz vom 21.07.1999 

Inkrafttreten: 01.08.1999 

 

Wesentliche Inhalte: 

 Die Gewährung der sog. Arbeitnehmerhilfe (an zuvor Arbeitslose mit Alhi-Bezug) kommt 

nur bei Aufnahme einer versicherungspflichtigen, mindestens 15 Wochenstunden umfas-

senden Beschäftigung in Betracht. Angesichts der bisherigen Schwierigkeiten bei der Ver-

mittlung von Alhi-Empfängern in landwirtschaftliche Saisontätigkeiten soll zudem eine bis 

Ende 2002 befristete Experimentierklausel Abhilfe schaffen: Die sog. Arbeitnehmerhilfe 

wird auch für Zeiten einer Maßnahme (z.B. längerfristige Beschäftigung bei einem land-

wirtschaftlichen Maschinen- und Betriebshilfsring, der den Einsatz in den einzelnen Be-

trieben steuert) geleistet, in denen der AN Arbeiten erledigt, die üblicherweise in einer auf 

längstens drei Monate befristeten Beschäftigung erledigt werden. 

 Die bislang auf das Kalenderjahr 1998 begrenzte Möglichkeit der Einbeziehung von Alg-

Empfängern in die Arbeitnehmerhilfe wird bis Ende 2002 verlängert. 

 Übbg bei Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit wird einheitlich für sechs Monate ge-

zahlt. 

 Auch AN, die die für die Förderung der beruflichen Weiterbildung erforderliche Vorbe-

schäftigungszeit nicht erfüllen, müssen sich bei Förderung nicht mehr verpflichten, im An-

schluss an die Weiterbildung eine versicherungspflichtige Beschäftigung aufzunehmen 

(für AN, die die Vorbeschäftigungszeit erfüllen, galt diese Verpflichtung bereits seit 1998 

nicht mehr). 

 Die mit dem AFRG auf 3 Std. (bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs Std.) bzw. 2,5 Std. 

(bei einer Arbeitszeit von bis zu sechs Std.) verlängerten zumutbaren täglichen Pendel-

zeiten werden wieder auf ihren vormaligen Stand von 2,5 Std. bzw. 2 Std. reduziert. 

 Die seit 1998 bestehende Verpflichtung von Arbeitslosen zur Erneuerung der persönlichen 

Arbeitslosmeldung im Abstand von drei Monaten wird aufgehoben. 

 Die (3jährige) Bestandsschutzregelung bei Alg/Alhi (Alg-/Alhi-Bezieher, die eine niedriger 

entlohnte Beschäftigung aufnehmen und diese innerhalb von drei Jahren wieder verlieren) 

sieht vor, dass der Bemessung der erneuten Entgeltersatzleistung das höhere Entgelt zu-

grunde gelegt wird; die bisherige Beschränkung, wonach Alg/Alhi hierbei das letzte Net-

toentgelt (Leistungsentgelt) nicht überschreiten dürfen, wird gestrichen. 

 Der monatliche Mindest-Freibetrag für einen auf Alg/Alhi anrechnungsfreien Nebenver-

dienst wird auf 315 DM festgeschrieben (bisher: 1/14 der monatlichen Bezugsgröße). - 

Einkommen aus einer geringfügigen Beschäftigung bzw. einer geringfügigen Tätigkeit als 

Selbständiger oder mithelfender Familienangehöriger, die der Arbeitslose bereits während 

des Bemessungszeitraums (letzte 12 Monate) mindestens 10 (bisher: 3) Monate ausgeübt 

hat, bleiben bis zu dem Betrag auf Alg/Alhi anrechnungsfrei, der in den letzten 10 Monaten 

vor Entstehung des Anspruchs durchschnittlich auf den Monat entfiel. - Diese Regelung 

gilt analog für eine mindestens 15, aber weniger als 18 Wochenstunden umfassende selb-

ständige Tätigkeit bzw. eine Tätigkeit als mithelfender Familienangehöriger im Falle des 

Alg- (nicht: Alhi-) Bezuges. 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/14/008/1400873.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id='bgbl199s1648.pdf'%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl199s1648.pdf'%5D__1385387558413
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 Der Egz-Ä setzt nur noch eine 6-monatige Arbeitslosigkeit innerhalb der letzten 12 Monate 

voraus (bisher: Langzeitarbeitslosigkeit). Nachbeschäftigungs- und Rückzahlungspflicht 

beim Egz-Ä entfallen; im Falle der Rückzahlungspflicht wird die Rückzahlungshöhe beim 

Egz-E und Egz-V auf die Hälfte des Förderungsbetrages, höchstens auf den in den letzten 

12 Monaten vor Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses gewährten Förderungsbe-

trag begrenzt. 

 Für die Zuweisung von AN in ABM reicht künftig eine im Einzelfall mindestens 6-monatige 

Arbeitslosigkeit (bisher: Langzeitarbeitslosigkeit) innerhalb der letzten 12 Monate aus. - 

Unabhängig vom Vorliegen dieser Fördervoraussetzungen können weitere Personen in 

ABM zugewiesen werden, sofern dadurch nicht 5% der Zahl aller im Haushaltsjahr zuge-

wiesenen Teilnehmer (bisher: 5% der ABM-Mittel) in ABM überschritten wird. 

 Die bisherige Unterscheidung bei den Maßnahmefeldern im Rahmen von StrAM zwischen 

den alten und neuen Bundesländern wird aufgegeben; zusätzlich wird ein neues Maßnah-

mefeld "Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur einschließlich der touristischen 

Infrastruktur" geschaffen. Maßnahmen zur Durchführung der Denkmalpflege, der städte-

baulichen Erneuerung und des städtebaulichen Denkmalschutzes, zur Verbesserung des 

Wohnumfeldes und zur Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur sind nur als Verga-

bearbeiten förderungsfähig. Im Hinblick auf die Förderungsfähigkeit in StrAM werden Be-

zieher von Anschluss-Uhg und Anschluss-Ügg den Empfängern von Alg/Alhi gleichge-

stellt. Auf die jährliche Anpassung der Förderbeträge in lfd. StrAM wird künftig verzichtet; 

die bisherige Kürzung des StrAM-Zuschusses bei Zahlung von Entgelten oberhalb des 

sog. berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts entfällt. 

 

 

 

03/1999: Gesetz zur Neuregelung der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse 

Neue Entgeltgrenze von 630 DM, Versicherungspflicht von Nebenbeschäftigungen, Ver-

zichtsmöglichkeit auf Versicherungsfreiheit 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/280 vom 19.01.1999) 

Gesetz vom 24.03.1999 

Inkrafttreten: 01.04.1999 

 

Wesentliche Inhalte: 

 Die Entgeltgrenze für geringfügige Dauerbeschäftigungen wird für alle Sozialversiche-

rungszweige sowie einheitlich in den alten und neuen Bundesländern bei 630 DM/Monat 

festgeschrieben. 

 Eine geringfügige Dauerbeschäftigung wird mit einer Hauptbeschäftigung zusammenge-

rechnet, sofern letztere Versicherungspflicht begründet. 

 Arbeitnehmerin geringfügiger Dauerbeschäftigung erhalten die Möglichkeit, auf die Versi-

cherungsfreiheit in der GRV (geringfügig versicherungsfrei Beschäftigte) zu verzichten; 

Arbeitnehmer, die diese Möglichkeit wahrnehmen (geringfügig versicherungspflichtig Be-

schäftigte), müssen den Pauschalbeitragssatz des Arbeitgebers auf den aktuell gültigen 

Beitragssatz zur Rentenversicherung (April 1999: 19,5%) aufstocken (April 1999: AN-An-

teil 7,5%). 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/14/002/1400280.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl%5b&%5dbk=Bundesanzeiger_BGBl%5b&%5dstart=//*%5b@attr_id='bgbl199s0388.pdf'%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl199s0388.pdf'%5D__1379162885859
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 Geringfügig versicherungspflichtig Beschäftigte erwerben aufgrund ihrer geringfügigen 

Dauerbeschäftigung vollwertige (rentenbegründende und rentensteigernde) Pflichtbei-

tragszeiten; die geringfügige Dauerbeschäftigung ist zudem anspruchsbegründend für 

Reha-Leistungen, BU-/EU-Renten oder auch die Rente nach Mindestentgeltpunkten. 

 Die sog. Geringverdienergrenze, wonach der Beitrag alleine vom ArbG getragen wird so-

lange das Entgelt ein Siebtel der monatlichen Bezugsgröße nicht übersteigt, entfällt (Aus-

nahme: Azubi-Vergütung). 

 

 

 

12/1998: Gesetz zu Korrekturen in der Sozialversicherung und zur Sicherung der Ar-
beitnehmerrechte 

Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/45 vom 11.11.1998) 

Gesetz vom 19.12.1998 

Inkrafttreten: 01.01.1999 

 

Wesentliche Inhalte: 

 Die Kosten des Sofortprogramms der Bundesregierung zur Bekämpfung der Jugendar-

beitslosigkeit werden nicht vom Bund, sondern von der BA getragen, da für die Finanzie-

rung dieses Programms vor allem Mittel eingesetzt werden sollen, die sonst von der BA 

für die Bezahlung der Jugendarbeitslosigkeit eingesetzt werden müssten. 

 Die sog. freie Förderung (§ 10 SGB III) wird für die Projektförderung geöffnet, um u.a. 

Projekte für schwer vermittelbare Jugendliche finanzieren zu können. 

 Die Regelung über die Abgrenzung der Weiterbildungsförderung gegenüber der Förde-

rung der beruflichen Erstausbildung wird mit dem Ziel der Verbesserung der Beschäfti-

gungschancen für Jugendliche flexibilisiert. 

 

 

 

 

 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/14/000/1400045.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl198s3843.pdf'%5D__1385387820588

